
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 

Bundesamt für Strassen 
Office fédéral des routes 
Ufficio federale delle Strade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlagen für eCall in der 
Schweiz 

 
Bases pour eCall en Suisse 

 
Technical and Organisational Basis for eCall in Switzer-
land 

 

Rapp Trans AG 
Peter M. Rapp 
Philipp Jordi 
Marc Deuber 
 

Forschungsauftrag VSS 2007/903 auf Antrag der  
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) 

 
März 2009 1237 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Inhalt dieses Berichtes verpflichtet nur den (die) vom Bundesamt für Strassen beauftragten Autor(en). 
Bezug: Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 

Le contenu de ce rapport n’engage que l’ (les) auteur(s) mandaté(s) par l’Office fédéral des routes. 
Diffusion : Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) 

Il contenuto di questo rapporto impegna solamente l’ (gli) autore(i) designato(i) dall’Ufficio federale delle strade. 
Ordinazione: Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) 

The content of this report engages only the author(s) appointed by the Swiss federal roads office. 
Supply: Swiss Association of Road and Transportation Experts (VSS) 

 



 

 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 

Bundesamt für Strassen 
Office fédéral des routes 
Ufficio federale delle Strade 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlagen für eCall in der 
Schweiz 
 
 
Bases pour eCall en Suisse 

 
Technical and Organisational Basis for eCall in Switzer-
land 

 

Rapp Trans AG 
Peter M. Rapp 
Philipp Jordi 
Marc Deuber 
 

Forschungsauftrag VSS 2007/903 auf Antrag der  
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)  

 
März 2009 1237 





1237  |  Grundlagen für eCall in der Schweiz 

1  März 2009 

Impressum 

Forschungsstelle und Projektteam 
Projektleitung 
Peter M. Rapp 
 
Mitglieder 
Philipp Jordi 
Marc Deuber 

Federführende Expertenkommission 
EK 9.07 Fahrerassistenzsysteme und e-Safety 

Begleitkommission 
Präsident 
Hendrik Werdin, is Industrial Services AG 
Mitglieder 
Heinz Berger, Bundesamt für Strassen ASTRA 
Rudolf Blessing, Auto Schweiz 
Mario Cavegn, Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu 
Emmanuel Dubochet, Schweizerische Polizeitechnische Kommission SPTK  
Leo Lehmann, Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Roger Löhrer, TCS Emmen  
Daniel Mühlemann, TCS Genf  
Gerhard Petersen, Bundesamt für Strassen ASTRA 
Urs Siegenthaler, Schweizerischer Versicherungsverband SVV/ASA 
Rainer Sonntag, Dynamic Test Center AG  
Walter Steiner, is Industrial Services AG  
Jürg Uhlmann, Fela Management AG 
Thomas Weber, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme IVT, ETH Zürich  

Antragsteller 
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) 

 





1237  |  Grundlagen für eCall in der Schweiz 

3  März 2009 

Inhaltsverzeichnis 

Impressum......................................................................................................................................... 1 
Zusammenfassung........................................................................................................................... 5 
Résumé.............................................................................................................................................. 6 
Summary ........................................................................................................................................... 7 
1 Einleitung........................................................................................................................... 9 
2 Das Notrufsystem eCall.................................................................................................. 11 
2.1 Hintergrund und Entwicklung von eCall ............................................................................ 11 
2.1.1 Hintergrund........................................................................................................................ 11 
2.1.2 Automatisierte Unfallnotrufsysteme .................................................................................. 12 
2.2 eCall Forschungsprojekte ................................................................................................. 14 
2.2.1 CGALIES........................................................................................................................... 14 
2.2.2 E-MERGE.......................................................................................................................... 15 
2.2.3 GST Rescue...................................................................................................................... 16 
2.2.4 Nationales Forschungsprojekt: Österreich........................................................................ 16 
2.2.5 Nationales Forschungsprojekt: Deutschland .................................................................... 16 
2.2.6 Nationales Forschungsprojekt: Finnland........................................................................... 17 
2.2.7 Aktuelles Forschungsprojekt SMART 2008/0055 ............................................................. 18 
2.2.8 Entwicklung der Standardisierungsanforderungen für eCall............................................. 19 
2.3 eCall Interessensgruppen ................................................................................................. 20 
2.4 Die eCall Technologie ....................................................................................................... 21 
2.4.1 Definition des fahrzeugseitigen eCalls.............................................................................. 21 
2.4.2 Technologische Grundlagen von eCall ............................................................................. 21 
2.5 Nutzen & Kosten von eCall ............................................................................................... 24 
2.5.1 Nutzen von eCall ............................................................................................................... 24 
2.5.2 Nutzen von eCall in der Schweiz ...................................................................................... 26 
2.5.3 Kosten von eCall ............................................................................................................... 31 
3 Die Einführung von eCall ............................................................................................... 35 
3.1 Stand der Implementierung in der EU............................................................................... 35 
3.1.1 „Road map“ für die Implementierung von eCall in Europa................................................ 35 
3.1.2 Verzögerungen bei der Implementierung von eCall ......................................................... 38 
3.1.3 Herausforderungen bei der Implementierung ................................................................... 39 
3.1.4 Freiwilliges 10-Stufen Programm zur raschen Umsetzung von eCall............................... 40 
3.1.5 Technischer Stand ............................................................................................................ 42 
3.2 Ausgangslage für die Einführung von eCall in der Schweiz ............................................. 43 
3.2.1 Normierung in der Schweiz ............................................................................................... 43 
3.2.2 eCall als spezielle Art von Notruf ...................................................................................... 43 
3.2.3 Gesetzliche Ausgangslage für die Schweiz ...................................................................... 43 
3.2.4 Notrufzentralen in der Schweiz ......................................................................................... 44 
3.2.5 Notruf und Alarm/Haftung ................................................................................................. 44 
3.2.6 Zuständigkeiten in der Schweiz betreffend eCall.............................................................. 45 
4 Nächste Schritte und Empfehlung für das weitere Vorgehen bezüglich eCall in der 

Schweiz ............................................................................................................................ 48 
4.1 eCall in Europa.................................................................................................................. 48 
4.2 eCall in der Schweiz.......................................................................................................... 49 

Anhänge .......................................................................................................................................... 52 
Internet-Links................................................................................................................................ 113 
Abkürzungen................................................................................................................................. 115 
Literaturverzeichnis ..................................................................................................................... 117 
Projektabschluss.......................................................................................................................... 119 
Verzeichnis der neusten Berichte der Forschung im Strassenwesen.................................... 122 
 





1237  |  Grundlagen für eCall in der Schweiz 

März 2009 5 

Zusammenfassung  

Grundlagen für eCall in der Schweiz 
eCall ist ein Projekt für ein auf europäischer Ebene standardisiertes Notrufsystem, mit 
welchem automatisch oder manuell ein Notruf aus einem Fahrzeug gesendet werden 
kann, dies aufgrund eines automatisch erkannten Unfalles oder einer Notsituation der 
Fahrzeuginsassen, welche den Notruf manuell auslösen. Das Notrufsystem ermöglicht 
die Übermittlung von Fahrzeugdaten und der Position zum Unfall, wodurch u.a. die Loka-
lisierbarkeit des Fahrzeuges verbessert und dadurch die Rettung beschleunigt werden 
kann. Neben der Übermittlung von Daten zum Vorfall ermöglicht eCall auch die Sprach-
kommunikation zwischen dem Fahrer und der Notrufzentrale. Das Hauptziel ist das Ein-
treffen der Rettungskräfte am Unfallort zu beschleunigen und dadurch die Unfallfolgen zu 
mildern. 

Auch in der Schweiz befasst man sich mit eCall. So hat das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) im Jahre 2004 das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. 
Um die Entwicklung und Einführung von eCall in der EU genauer analysieren zu können, 
wurde dieser Forschungsbericht in Auftrag gegeben. Es wurden Hintergrundinforma-
tionen zu eCall erarbeitet, eCall Forschungsprojekte in Europa analysiert, die eCall Tech-
nologie beschrieben, das Kosten-Nutzen Verhältnis berechnet, Informationen zur Normie-
rung gegeben sowie der Stand der Implementierung in der EU aufgezeigt. Auf die 
Schweiz bezogen wurden die Zuständigkeiten geklärt, die gesetzlichen Grundlagen und 
die Normierung beschrieben sowie die Kosten-Nutzen Schätzungen mit dem Ziel vorge-
nommen, Empfehlungen für das weitere Vorgehen bezüglich eCall in der Schweiz zu er-
arbeiten. 

Basierend auf der Kosten-Nutzen Analyse der EU ergab die Berechnung für die Schweiz, 
dass dank eCall bei den Verkehrsunfällen mit Todesfolgen jährlich 10-20 Personen geret-
tet und damit Einsparungen von 20-50 Mio. CHF möglich wären. Unfälle mit schwer Ver-
letzten könnten jährlich um 180-520 reduziert werden, was Einsparungen von 60-
170 Mio. CHF entspricht. Dank eCall könnten somit jährlich die Kosten aus Ver-
kehrsunfällen um 80-220 Mio. CHF reduziert werden. Die Kosten für die Aufrüstung der 
Notrufzentralen würden in der Schweiz 3 Mio. CHF und für das Ausrüsten aller Fahr-
zeuge zwischen 700 Mio. und 1 Mia. CHF betragen (ohne Betriebskosten). 

Für das weitere Vorgehen bezüglich eCall in der Schweiz wird in diesem Bericht empfoh-
len, dass eine Projektgruppe „eCall Schweiz“ einberufen wird, welche die Implemen-
tierung von eCall koordiniert. In dieser Projektgruppe „eCall Schweiz“ sollten Vertreter 
aus dem Bundesamt für Strassen (ASTRA), dem Bundesamt für Kommunikation (BA-
KOM) sowie der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) bzw. der ihr 
angehörenden Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission (SPTK) vertreten sein. 
Diese Mitglieder der Projektgruppe sollten die Projektorganisation selber neu definieren. 
Die Projektgruppe sollte sich selbst konstituieren, insbesondere im Hinblick darauf, wer 
die Federführung in der Projektgruppe übernimmt. Nach der Konstituierung der Projekt-
gruppe sollten die Zuständigkeiten in der Schweiz den internationalen Gremien (insbe-
sondere der Europäischen Kommission) kommuniziert werden. Die Projektgruppe „eCall 
Schweiz“ sollte die Entwicklung von eCall auf internationaler Ebene laufend beobachten 
und ihre Bedürfnisse und Ideen in den jeweiligen Gremien aktiv einbringen. Weiter sollte 
sich die Projektgruppe darauf vorbereiten, die Einführung von eCall in der Schweiz zu 
koordinieren, wenn die Implementierung von eCall auf europäischer Ebene absehbar ist. 
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Résumé 

Bases pour eCall en Suisse 
eCall est le projet d’un système d’appels d’urgence standardisés en Europe. Par ce sys-
tème, un appel d’urgence peut être émis automatiquement ou manuellement à partir d’un 
véhicule. L’appel d’urgence est déclenché soit à la suite d’un accident, reconnu automa-
tiquement, soit manuellement par les occupants lorsqu’ils se trouvent dans une situation 
critique. Le système d’appels d’urgences permet de transmettre les données du véhicule 
et la position de l’accident. Ainsi, la localisation du véhicule est améliorée et les secours 
sont accélérés. Outre la transmission des données d’accident, eCall permet une commu-
nication vocale entre le chauffeur et la centrale d’appels d’urgence. Le but principal est 
d’accélérer l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident et ainsi d’atténuer les consé-
quences de l’accident. 

En Suisse aussi, eCall est à l’ordre du jour. L’office fédéral des routes (OFROU) a signé 
le eCall Memorandum of Understanding (MoU) en 2004. Le présent rapport de recherche 
a été commandé afin d’analyser plus précisément le développement et l’introduction 
d’eCall dans l’Union Européenne. Le rapport élabore les informations sur le contexte, 
analyse les projets de recherche en Europe, décrit la technologie d’eCall, calcule le ratio 
coûts–bénéfices, donne des informations sur la normalisation, et décrit l’état d’avance-
ment de l’implémentation dans l’Union Européenne. Par rapport à la Suisse, il clarifie les 
compétences institutionnelles, décrit les bases légales et la normalisation, et contient des 
estimations de coûts et de bénéfices. Le but étant d’élaborer des recommandations pour 
la démarche à mener concernant eCall en Suisse. 

Sur la base de l’analyse coûts-bénéfices de l’UE, le calcul pour la Suisse montre que 
eCall peut sauver, en matière d’accidents mortels, entre 10 et 20 personnes par an ce qui 
représente une économie entre 20 et 50 millions CHF. Le nombre de blessés graves se-
rait réduit de 180 à 520 personnes par an, ce qui représente une économie entre 60 et 
170 millions CHF. Ainsi eCall permettrait de réduire le coût des accidents de la route de 
80 à 220 millions CHF par an. Les coûts pour l’équipement des centrales d’appels 
d’urgence en Suisse s’élèveraient à 3 millions CHF, et ceux pour l’équipement de tous 
les véhicules en Suisse à 700-1’000 millions CHF (hors coûts d’exploitation).  

Concernant la démarche relative à eCall en Suisse, le rapport recommande la convoca-
tion d’un groupe de projet « eCall Suisse » chargé de coordonner l’implémentation 
d’eCall en Suisse. Ce groupe de projet « eCall Suisse » réunirait des représentants de 
l’office fédéral des routes (OFROU), de l’office fédéral de la communication (OFCOM) et 
de la conférence des commandants des polices cantonales de suisse (CCPCS), cette 
dernière pouvant être représentée par sa Commission Technique des Polices Suisses 
(CTPS). Les membres de ce groupe seraient chargés de définir l’organisation du projet, 
et notamment de désigner l’organisme qui le présiderait. Une fois constitué, le groupe 
communiquerait les responsabilités en Suisse aux organismes internationaux (à la Com-
mission Européenne en particulier). Le groupe de projet « eCall Suisse » observerait le 
développement d’eCall au niveau international de manière permanente, et communique-
rait activement ses besoins et propositions aux organismes concernés. En outre, le grou-
pe de projet se préparerait pour coordonner l’introduction d‘eCall en Suisse, introduction 
qui aurait lieu dès que l’implémentation d’eCall au niveau européen devient certaine.  

6 März 2009 
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Summary 

Technical and Organisational Basis for eCall in Switzerland 
eCall is a project on a standardised emergency system on a European level which will 
send an emergency call from a vehicle. The emergency call is activated by an automati-
cally recognised accident or by an emergency situation of an occupant who activates the 
emergency call manually. The emergency system enables the transmission of the vehicle 
data and the position of the accident by GNSS. Thus, the localisation of the vehicle is en-
hanced and the rescue can be accelerated. In addition to the transmission of data con-
cerning the incident, eCall allows voice communication between the driver and the Public 
Safety Answering Point (PSAP). The main objective is to accelerate the arrival of the 
emergency services at the place of accident and thus to reduce the consequences of the 
accident.  

In Switzerland the topic of eCall has been addressed as well. The Federal Roads Office 
(FEDRO) has signed the eCall Memorandum of Understanding (MoU) in 2004. In order to 
analyse the development and the introduction of eCall in the European Union, this report 
works out the basics on eCall, analyses eCall pilot projects in Europe, describes the eCall 
technology and standardisation as well as the cost-benefit relationship. Concerning Swit-
zerland, the competencies were clarified and the legal basics, the standardisation as well 
as the cost-benefit relationship were described. The aim of this report is to give recom-
mendations for the further actions concerning eCall in Switzerland.  

Based on the cost-benefit analysis of the European Union, calculations for Switzerland 
resulted in a decrease of the amount of fatalities by 10-20 persons per year, leading to 
savings of 20-50 Mio. CHF. The amount of severely injured could be reduced by 180-520 
persons per year, leading to savings of 60-170 Mio. CHF. Thanks to eCall, the yearly 
costs of traffic accidents could be reduced by 80-220 Mio. CHF. The costs for the adapta-
tion of the PSAPs would amount to 3 Mio. CHF and the upgrade of all vehicles in Switzer-
land would cost between 700 Mio. and 1’000 Mio. CHF (without costs of operation). 

For the further progress concerning eCall in Switzerland, this report recommends the 
formation of an “eCall Switzerland”-project group which coordinates the implementation of 
eCall. In this “eCall Switzerland”-project group, the representatives of the Federal Roads 
Office (FEDRO), the Federal Office of Communications (OFCOM) and the Conference of 
the Cantonal Police Commanders of Switzerland (CCPCS) or respectively the Swiss Po-
lice-Technical Commission should participate. The project group should constitute itself 
particularly with regard to the relevant responsibilities. After the formation of the group, 
the competencies in Switzerland should be communicated to the international committees 
(in particular to the European Commission). The “eCall Switzerland”-project group should 
continuously monitor the development of eCall on an international level and place their 
requirements actively in the international committees. Furthermore, the project group 
should be prepared to coordinate the implementation of eCall in Switzerland when the 
implementation of eCall on the European level is foreseeable.  
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1 Einleitung 

Bei eCall handelt es sich um ein Projekt für ein auf europäischer Ebene standardisiertes 
Notrufsystem, mit welchem automatisch oder manuell ein Notruf aus einem Fahrzeug ge-
sendet werden kann, dies aufgrund eines automatisch erkannten Unfalles oder einer 
Notsituation der Fahrzeuginsassen, welche den Notruf manuell auslösen. Das Notrufsys-
tem ermöglicht die Übermittlung von Fahrzeugdaten (inkl. der Position) zum Unfall, wo-
durch u.a. die Lokalisierbarkeit des Fahrzeuges verbessert und dadurch die Rettung be-
schleunigt werden kann. Neben der Übermittlung von Daten zum Vorfall ermöglicht eCall 
auch die Sprachkommunikation zwischen dem Fahrer und der Notrufzentrale. Das 
Hauptziel ist das Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort zu beschleunigen und da-
durch die Unfallfolgen zu mildern. 

Zur Einführung von eCall in Europa wurde durch die Europäische Kommission eine Ab-
sichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) verfasst, welche die Interessens-
gruppen von eCall, d.h. Ministerien und Bundesämter, Betreiber von Notrufzentralen, 
Rettungskräfte, Automobilhersteller und Mobilfunkbetreiber dazu aufruft, aktiv an der 
Umsetzungen von eCall mitzuwirken. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat dieses 
Memorandum of Understanding im November 2004 unterschrieben. 

Das Ziel dieses Forschungsauftrages ist, die Umsetzbarkeit von eCall in der Schweiz – 
koordiniert mit der EU – zu untersuchen und dazu ein Konzept zu erstellen. Dies umfasst 
folgende Teilbereiche: 

 Zusammenstellung der Grundlagen von eCall in der Schweiz und in Europa. 

 Analysieren und Festhalten der wichtigsten eCall Funktionen und Aufgaben der eCall-
Keyplayer sowie Zuständigkeiten in der Schweiz. 

 Untersuchen der vorhandenen Kosten-Nutzen Analysen hinsichtlich Übertragbarkeit 
auf die Schweiz. 

 Beurteilung der Eignung des GSM-Kanals zur flächendeckenden Beschleunigung der 
Notrufe in der Schweiz. 

 Aufzeigen von Lösungen für die Finanzierung der Telekommunikations- und Bereit-
schaftsdienste. 

 Aufzeigen des Koordinationsbedarfs mit dem Verkehrsmanagement VM und der Ver-
kehrsmanagementzentrale VMZ-CH. 

 
Daraus sollen allfällige Lücken und der Handlungsbedarf für die Schweiz aufgezeigt wer-
den. 

Zur Analyse der Umsetzbarkeit von eCall in der Schweiz wird das Thema anhand von 
folgenden Kapiteln analysiert: 

 Im Kapitel „Das Notrufsystem eCall“ wird auf den Hintergrund, der bisherigen Entwick-
lung, die wichtigsten Akteure sowie auf die Technologie und den Nutzen von eCall 
eingegangen. 

 Im Kapitel „Die Einführung von eCall“ wird der gegenwärtige Stand und die Ent-
wicklung von eCall in der EU und in der Schweiz analysiert. Einen wesentlichen Be-
standteil bilden hierbei die Erkenntnisse aus den eCall Koordinationssitzungen in 
Brüssel sowie die Gespräche, welche mit dem Bundesamt für Kommunikation, dem 
Bundesamt für Strassen sowie der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission 
geführt wurden. 

 Im Kapitel „Nächste Schritte und Empfehlung für das weitere Vorgehen bezüglich 
eCall in der Schweiz“ wird aufgezeigt, welches die Hauptherausforderungen bei der 
Implementierung von eCall in der EU sind. Weiter werden die notwendigen zukünfti-
gen Handlungen für die Implementierung in der Schweiz analysiert und schlussendlich 
konkrete Schritte für das weitere Vorgehen empfohlen. 
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2 Das Notrufsystem eCall 

2.1 Hintergrund und Entwicklung von eCall 
2.1.1 Hintergrund 

Der Strassenverkehr ist von allen Verkehrsträgern der gefährlichste und kostet die meis-
ten Menschenleben. Im Jahr 2007 starben auf den Schweizer Strassen 384 Menschen, 
5’235 Menschen wurden schwer und 21'897 leicht verletzt1; in der Europäischen Union 
(EU 27) waren es im Jahr 2006 42’953 Menschen, die getötet bzw. 1.28 Millionen Men-
schen, die verletzt wurden2. Die unmittelbar messbaren Kosten von Verkehrsunfällen in 
der EU belaufen sich auf 45 Milliarden Euro, die indirekten Kosten liegen rund drei- bis 
viermal höher, also bei rund 160 Milliarden Euro3.  

Sowohl der Bundesrat als auch die Europäische Kommission haben sich zu Beginn die-
ses Jahrtausends zum Ziel gesetzt, die Anzahl an Verkehrsunfällen, Verkehrstoten und –
verletzten zu reduzieren. Der Bundesrat setzte sich mit dem Bericht „Via Sicura“ zum 
Ziel, die Zahl der im Strassenverkehr Getöteten und schwer Verletzen gegenüber dem 
Stand von 2000 bis ins Jahr 2010 zu halbieren4. Die Europäische Kommission setzte sich 
im „Weissbuch zur europäischen Verkehrspolitik bis 2010“ ebenfalls das Ziel, im Zeitraum 
zwischen 2000 und 2010 die Zahl der Verkehrstoten ungefähr um die Hälfte zu senken, 
indem sie zum einen die Sanktionen im Strassenverkehr harmonisiert und zum anderen 
neue Technologien für die Strassenverkehrssicherheit fördert5. Aus dieser Absichtserklä-
rung ist die eSafety Initiative der Europäischen Kommission entstanden, welche die eu-
ropäischen Behörden, die Automobilindustrie sowie die im Strassenverkehr involvierten 
Hauptakteure zusammenbrachte und bei der Entwicklung von intelligenten Lösungen für 
die Strassenverkehrssicherheit unterstützte. 

Im Rahmen dieser eSafety Initiative wird eCall eine wichtige Rolle zugewiesen. Da Unfall-
folgen von drei verschiedenen Dimensionen beeinflusst werden (dem Aussetzungsgrad 
gegenüber dem Verkehr, dem Unfallrisiko sowie der Schwere des Unfalls)6, setzen au-
tomatische Unfallnotrufsysteme wie eCall auf die Reduktion der Schwere des Unfalls, in-
dem die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte verkürzt wird. In vielen Fällen sind die 
Unfallopfer nicht mehr in der Lage, per Mobiltelefon selbst Hilfe anzufordern, oder sie 
wissen ihre genaue Position nicht. Hinzukommt, dass besonders Verkehrsteilnehmer, die 
ausserhalb ihres eigenen Landes unterwegs sind, oft die jeweiligen Notrufnummern nicht 
kennen oder sich auf Grund von Sprachbarrieren nicht ausreichend verständigen können. 
Durch eine rasche Reaktion der Rettungskräfte können diese schneller am Unfallort ein-
treffen und dadurch die Schwere der Verletzungen reduzieren bzw. das Überleben des 
Unfallopfers noch sicherstellen. 

 
eCall beinhaltet einen harmonisierten, europaweiten und in Fahrzeugen integrierten Not-
rufservice, welcher auf der einheitlichen europäischen Notrufnummer E112 basiert. Bei 
der Einführung von eCall legt die Europäische Kommission besonderen Wert auf die 
Standardisierung der benötigten Daten, Transfer-Protokolle, Schnittstellenspezifikationen, 
Ortung und Handlungsprozesse. 

 

Eine Absichterklärung (MoU), welche Vereinbarungen zur Implementierung enthält, defi-
niert die dafür notwendigen Massnahmen der Europäischen Kommission, EU-

                                                      
1  Bundesamt für Statistik (2008) [3], S. 1. 
2  European Union Road Federation (2008), S. 46 - 47. 
3  Europäische Kommission (2001), S. 76. 
4  Bundesamt für Strassen (2005), S. 3 ff. 
5  Europäische Kommission (2001), S. 77 ff. 
6  Nilsson (2004), S. 5 ff. 
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Mitgliedsstaaten, Automobil-, Telekommunikations- und Versicherungsindustrie. Das 
MoU wurde seit Mai 2004 von 75 Vertretern der Industrie, der Europäischen Kommission 
und von Mitgliedsstaaten unterzeichnet (Stand am 24.6.2008). Das Ziel dieses Memo-
randum of Understanding (MoU) ist sicherzustellen, dass die eCall Technologie in jedem 
EU-Mitgliedsstaat und auch in anderen europäischen Staaten (Island, Norwegen und der 
Schweiz) funktioniert und angewendet werden kann. 

 
Unterscheidung zwischen 112, E112 und eCall  

112 ist die einheitliche Notrufnummer in der Europäischen Union. 

E112 Notrufe sind 112 Notrufe, bei welchen die Lokalisierung des Anrufers unterstützt 
wird. 

eCall ist ein mobiler E112 Notruf eines Fahrzeuges, bei welchem zusätzlich ein „Mini-
mum set of data“ über den Unfall übermittelt wird.7 

 

2.1.2 Automatisierte Unfallnotrufsysteme 
Erste Tests mit automatisierten Unfallnotrufsystemen fanden bereits 1995 in den USA 
statt. Bei einem Grossversuch in der Region Erie County (Buffalo) wurden 700 Fahrzeu-
ge mit einem sogenannten Automated Collision Notification (ACN) System ausgerüstet, 
welches aus einem Fahrzeugmodul (Unfalldetektor, GPS-Empfänger, Prozessor), einem 
Mobiltelefon, einem Mobiltelefonempfänger, einer Back-up Batterie und einer Antenne 
bestand. 

 

Abbildung 1: ACN-Hardware8 

Registrierte das Fahrzeugmodul einen Unfall, so wurde automatisch eine elektronische 
Unfallmeldung generiert, welche die Art des Unfalles, den Standort und die Fahrtrichtung 
des Fahrzeuges beinhaltete und an die Notrufzentrale (PSAP) gesandt wurde. Die Not-
rufzentrale, welche bei diesem Test durch den County Sheriff betrieben wurde, empfing 
den Notruf, verarbeitete diesen und orderte die Rettungskräfte zum Unfallstandort. Das 
PSAP konnte auch eine Sprachverbindung mit den sich im verunfallten Fahrzeug befin-
denden Insassen herstellen und dadurch auch mit ihnen sprechen. Mit diesem Pilotpro-
jekt konnte gezeigt werden, dass durch ein automatisiertes Unfallnotrufsystem die 
Einsatzkräfte schneller über einen Unfall informiert werden und somit schneller am Un-
fallort eintreffen können. 

                                                      
7  eSafety support (2007) [2]: Frequently Asked Questions. 
8  Donnelly (1999), Abbildung 2. 
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Dieses Prinzip des automatischen Unfallnotrufs bildet auch heute noch die Grundlage für 
die Notrufsysteme9.  

 

 

Abbildung 2: Systemübersicht des ACN-Versuchs im Erie County10 

 
Auch in der Schweiz sowie in der Europäischen Union wurden Ende der 90er Jahre au-
tomatisierte Unfallnotrufsysteme geplant und getestet. In der Schweiz wurde ein solches 
Unfallnotrufsystem namens Zensys geplant, jedoch nie eingeführt. In Deutschland wur-
den Unfallnotrufsysteme namens TELEAID von Mercedes Benz und ConnectedDrive von 
BMW im Jahre 1997 eingeführt; TELEAID wurde in Deutschland aufgrund mangelnder 
Nachfrage im Jahre 2005 eingestellt, es wird jedoch weiter in den USA und in Japan be-
trieben. In der Schweiz musste ConnectedDrive die automatischen Notrufe aufgrund ho-
her Falschmeldungen im Jahre 2001 einstellen. ConnectedDrive ist aber weiterhin in 
Deutschland, Österreich und Italien in Betrieb. Es ist an eine eigene Notrufzentrale ange-
schlossen, welche die Anrufe entgegennimmt. Diese Notrufzentrale bearbeitet die einge-
henden automatischen und manuellen Anrufe und leitet sie bei Bedarf an die lokalen Not-
rufzentralen weiter. Heute ist das System in über 500'000 Fahrzeugen eingebaut, wobei 
jährlich rund 20'000 Notrufe ausgelöst werden11. Neben der Bearbeitung von Notrufen 
bietet ConnectedDrive auch weitere Dienstleistungen wie z.B. Reiseinfos, Navigationshil-
fen, Fahrzeugdiagnose und e-mail. 

Neben BMW betreibt auch Volvo einen eigenen Notrufdienst (Volvo On Call)12. Das Sys-
tem bietet neben der Notruffunktion noch weitere Dienstleistungsfunktionen wie bei-
spielsweise Pannenhilfe, Einbruchalarm, Fahrzeuglokalisierung oder fernbedienbare Tür-
entriegelung über das Telefon. Im Jahre 2007 wurden 1.8% der von Volvo in der Schweiz 
verkauften Fahrzeuge mit dem System ausgerüstet.13 

                                                      
9  Der ACN-Pilotversuch wird ausführlich beschrieben in U.S. Department of Transportation (2000) sowie Don-

nelly (1999). 
10  U.S. Department of Transportation (2000), Abbildung 2-1. 
11  Eberl (2008). 
12  Weitere Informationen zu Volvo On Call befinden sich im Anhang. 
13  Volvo Cars Customer Service Schweiz. 
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2.2 eCall Forschungsprojekte 
Die Einführung von eCall ist stark mit den Forschungsprojekten CGALIES, E-MERGE, 
GST Rescue verbunden. Zudem wurden auf nationaler Ebene eCall Forschungsprojekte 
durchgeführt. Im Folgenden werden die EU-Forschungsprojekte sowie die nationalen 
Forschungsprojekte aus Österreich, Deutschland und Finnland kurz beschrieben. Detail-
lierte Informationen zu diesen Projekten finden sich im Anhang. 

2.2.1 CGALIES 
Der CGALIES Schlussbericht, welcher im Februar 2002 publiziert wurde, behandelt die 
Frage der Implementierung von Notrufen mit Lokalisierung (E112) in der Europäischen 
Union. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Bericht ist, dass auf europäischer Ebene die 
Implementierung eines Notrufes mit Lokalisierung thematisiert werden muss. 

Das CGALIES Projekt bestand aus drei Arbeitspaketen: 

 Arbeitspaket 1 (WP1): Minimale Standards zur Genauigkeit der Daten zur Ortung, zur 
Verlässlichkeit und zum Evolutionspfad sowie Minimum Anforderung an das Referenz-
system zur Ortung. 

 Arbeitspaket 2 (WP2): Minimale funktionale Standards für das „Routing“ und die 
Netzwerke, Minimum-Standards für die Datenbanken sowie Minimum-Standards für 
die PSAP. 

 Arbeitspaket 3 (WP3): Analyse der Finanzierung und der Kosten u.a. im Hinblick auf 
die Art und Qualität des Services und der Implementierung. 

 
Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem CGALIES Projekt sind im Folgenden auf-
gelistet14: 
 

 Bei der Implementierung von Notrufen mit Lokalisierung E112 sollte zu Beginn darauf 
geachtet werden, dass die Vorschriften nicht zu hoch sind. Die bestmögliche Lokali-
sierung wird zu Beginn akzeptable Vorteile bieten. Die zusätzliche Genauigkeit der 
Systeme wird dann im Verlaufe der Zeit ständig zunehmen. 

 Eine minimale praktikable Servicequalität der Netzbetreiber ist notwendig für die Cal-
ler Line Identity, die Identität der Mobilfunkzelle für Mobilfunkbetreiber, die harmoni-
sierte und die aktuelle Datenbasis für das fixe Netzwerk. 

 Eine Standard-Schnittstelle sollte die Verfügbarkeit der Lokalisierungsinformationen 
von den Mobilfunkbetreibern zu den PSAPs (Public Safety Answering Points) sicher-
stellen. Diese Schnittstelle sollte technologie- und anschlussneutral sein. 

 Für die Implementierung von Notrufen mit Lokalisierung werden wesentliche Verbes-
serungen bei den PSAPs benötigt. Zu diesen gehört die Anpassung der Ausrüstung 
zur Verarbeitung von Lokalisierungsinformationen. 

 

                                                      
14 Vodafone (2004). 
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2.2.2 E-MERGE 
Das E-MERGE Projekt wurde im April 2002 mit dem Ziel der Entwicklung eines im Fahr-
zeug eingebauten Notrufssystem (eCall), welches in ganz Europa funktioniert, begonnen. 
Dabei wurden die Grundlagen für ein europaweit harmonisiertes eCall System, basierend 
auf der europäischen Notrufnummer 112, entwickelt. E-MERGE bestimmte die funktionel-
le Architektur für die Sendung von Informationen – zusammen mit dem 112 Sprachanruf 
– direkt zu den Notrufdiensten im Falle eines Unfalles. 

Grundsatzentscheide des Projektes sind, dass der Notruf 112 sowohl für Sprache als 
auch für Daten verwendet wird. Ein „Minimum Set of Data“ (MSD) wird über den Sprach-
kanal gesendet. Dieses MSD enthält Informationen sowohl über Ort, Zeit, Fahrzeugidenti-
fikation, als auch über die Schwere des Unfalls. Sobald das System auf einem gesamteu-
ropäischen Niveau eingeführt ist, ermöglicht es eine schnellere und genauere Reaktion 
auf einen Unfall.  

Im Projekt E-MERGE wurden eCall Prototypen entwickelt. Dabei wurde das eCall Kon-
zept durch die Eröffnung einer direkten eCall Kommunikation, basierend auf der 112-
Nummer und der Datenübertragung eines definierten Datensatzes in Testfahrzeugen von 
Opel, Volvo, Fiat und SEAT direkt zu den PSAPs (Public Safety Answering Points) in 
Schweden, Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Italien demonstriert. Ebenfalls 
wurde eine Verbindung zu privaten Dienstanbietern erstellt, um zusätzliche Informationen 
zu generieren und zu testen. Dabei wurde eine Schnittstelle von den PSAPs zu den 
Dienstanbietern in Schweden, Italien, Spanien, Deutschland, Grossbritannien und den 
Niederlanden getestet. 

Im E-MERGE Schlussbericht wird davon ausgegangen, dass durch eine europaweite 
Einführung von eCall die Anzahl Todesopfer um 5%, die Anzahl schwer Verletzter um 
10% und die damit verbundenen Kosten um 4 Milliarden Euro pro Jahr gesenkt werden 
können.15 

Das von E-MERGE entwickelte Konzept wurde von der eSafety Forum Driving Group für 
die Einführung von eCall übernommen. Eine wichtige Folge der Annahme des E-MERGE 
Konzepts war die Einführung des Memorandum of Understanding (MoU) für die Ein-
führung von eCall im August 2004.16 

Das E-MERGE Projekt gilt als Vorgänger des im Folgenden beschriebenen GST Rescue 
Projektes. 

                                                      
15 E-MERGE Brochure (2004). 
16  Detaillierte Informationen im Kapitel III eCall Memorandum of Understanding (MoU). 
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2.2.3 GST Rescue 
Das GST17 Rescue Projekt wurde von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben 
und von ERTICO koordiniert. Der Projektbeginn war am 1. März 2004. Das Ziel des GST 
Rescue Projekts war die Optimierung der Einführung von eCall über ein Expertensystem 
sowie die Optimierung der Rettungskette nach dem Auslösen eines Notrufes. Die Ret-
tungskette bei einem Notruf wird dadurch optimiert, in dem die Einsatzfahrzeuge direkt 
zum Unfallort geleitet werden, wobei auch sogenannte „blue corridors“ und „virtual co-
ning“ Systeme eingesetzt werden. Bei einem „blue corridor“ System werden über eine 
Fahrzeug-zu-Fahrzeug Kommunikation andere Verkehrsteilnehmer gewarnt, dass sich 
Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte nähern. Ein „virtual coning“ System macht die ande-
ren Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam, wenn sie sich einem Unfallort nähern.  

Die wesentlichen Erkenntnisse des GST Rescue Projektes waren folgende18: 

 Eine Übereinkunft in Bezug auf die allgemeine Architektur des Systems. 

 Eine grundsätzliche Einigung bezüglich des Minimum Set of Data (MSD). 

 Eine Einigung bezüglich des Mechanismus, welcher die Meldung auslöst. 

 Die Verwendung eines standardisierten (ETSI) In-band modems für den eCall. Der 
Standard USSD (Unstructured Supplementary Service Data) wurde zu Testzwecken 
ebenfalls im GST Rescue Projekt verwendet. 

 Probleme mit den alten Systemen bei der Anwendung der GST Plattform wurden bei 
einigen Polizeistellen festgestellt.  

 

2.2.4 Nationales Forschungsprojekt: Österreich 
In Österreich führte das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) zusammen mit den Partnern Dolphin Technologies, dem Österreichischen Au-
tomobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) und Mobilkom Austria im Jahre 2006 ein 
Pilotprojekt bezüglich eCall durch. 100 Testfahrer nahmen am Projekt teil.  

Jeder der Testfahrer musste mindestens 10 (max. 12) Alarme auslösen. Der simulierte 
Alarm informierte die Einsatzzentrale, welche den Fahrer über eine bestimme Mobiltele-
fonnummer zurückrufen musste. Mobilkom Austria führte ergänzend eine Auswertung 
des Eintreffens von Sprachanrufen und Alarm-SMS durch. Es zeigte sich, dass 72% der 
Alarme innerhalb von zwei Minuten beantwortet wurden. 

Gleichzeitig wurde ein Fragebogen für die Testfahrer erstellt. 60% der Testfahrer gaben 
an, dass sie zwischen 9 und 14 Euro pro Monat für ein solches System zahlen würden. 
Beinahe jeder zweite Testfahrer wäre bereit, mindestens 500 Euro für eine eCall Hard-
wareeinheit inklusive Installation zu bezahlen. 

2.2.5 Nationales Forschungsprojekt: Deutschland 
In der im Jahre 2007 unter der Leitung des ADAC durchgeführten Studie sollte die grund-
sätzliche Machbarkeit eines automatischen Europäischen Notrufsystems nachgewiesen 
werden.  

Beim Test waren 9 Testfahrzeuge in Deutschland, Italien und Österreich während 10 Ta-
gen unterwegs. Um den grenzüberschreitenden Verkehr zu simulieren, war in jedem 
Land ein Fahrzeug mit einer deutschen, einer österreichischen und einer italienischen 
SIM Karte ausgerüstet. Die Bearbeitung der Anrufe fand in den zentralen Call-Centern 
der Automobilclubs statt. Total wurden 834 Test-Anrufe verarbeitet. 

Im Test konnte aufgezeigt werden, dass das Notrufsystem technisch machbar ist. Die 
empfohlene Laufzeit und die Standortgenauigkeit wurden im Test erfüllt bzw. sogar über-
troffen. Weiter wurden bei allen erfolgreichen Anrufen die Daten vollständig übertragen. 

                                                      
17 Global System for Telematics. 
18 GST Forum (2007) [2], S. 8. 
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Im Test konnte aber auch ein Problempunkt aufgezeigt werden: Entscheidend für das 
Funktionieren von eCall ist eine ausreichende Mobilfunknetzabdeckung. So kam es zu 
nicht erfolgreichen Anrufen in Gebieten mit geringem Mobilfunkempfang (bspw. in Gara-
gen, Tunnels und Gebieten mit schwacher Netzabdeckung). 

2.2.6 Nationales Forschungsprojekt: Finnland 
Finnland ist eines der Länder, welches bei der Implementierung von eCall führend ist. 
Finnland war der erste EU-Mitgliedsstaat, welcher das eCall MoU unterzeichnet hat. Auf-
grund einer Regierungsentscheidung aus dem Jahre 2006 sollten alle PSAPs bis Ende 
2008 mit den erforderlichen Empfangssystemen ausgerüstet sein. 

In der Studie wurde unter anderem untersucht, welchen Einfluss eCall auf die Anzahl To-
desfälle im Strassenverkehr hat. In der Studie wurden die Todesfälle aus den Jahren 
2001-2003 analysiert.  

 

Abbildung 3: Einfluss von eCall in Finnland19 

Es wurde untersucht, wie viele der Todesfälle im Strassenverkehr durch eCall hätten ver-
hindert werden können. Dabei wurde unterschieden, ob es sich beim Unfall um ein Fahr-
zeug handelte, bei welchem es möglich gewesen wäre, eCall einzubauen (fatalities with 
eCall possibility) oder um Fahrzeuge, bei welchen dies - mit der bestehenden eCall 
Technologie - nicht möglich gewesen wäre (z.B. Motorräder, fatalities without eCall pos-
sibility). Die Berechnungen wurden durch medizinische Spezialisten vorgenommen. 

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass bei Unfällen mit Fahrzeugen - bei denen es bereits 
heute möglich ist, eCall einzubauen - von 889 Todesopfern zwischen 2001-2003 39 hät-
ten gerettet werden können. Von den 40 Todesopfern mit Fahrzeugen, bei denen es heu-
te noch nicht möglich gewesen wäre eCall einzubauen hätten 4 gerettet werden können, 
angenommen ein eCall System würde auch für diese Fahrzeuge eingeführt werden. 

Gesamthaft hätten in der Zeitspanne zwischen 2001-2003 4.6% der Todesfälle auf finni-
schen Strassen mit eCall verhindert werden können. Der grösste Nutzen von eCall wird 
bei Unfällen auf abgelegenen Nebenstrassen, bei Nacht und wenig Verkehr erwartet. 

 

                                                      
19 VTT Technical Research Centre of Finland (2006), S. 7. 
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2.2.7 Aktuelles Forschungsprojekt SMART 2008/0055 
Die Europäische Kommission hat im Sommer 2008 eine Projektstudie20 ausgeschrieben, 
mit der die Auswirkungen von eCall genau analysiert werden sollten. In dieser Studie sol-
len in erster Linie die bestehenden Studien zu eCall analysiert sowie miteinander vergli-
chen werden. Basierend auf dieser Analyse soll der Nutzen einer generellen Einführung 
von eCall in der EU sowie den EFTA-Staaten analysiert werden, mit einem speziellen 
Augenmerk auf die mögliche Reduktion der Getöteten im Strassenverkehr, der Reduktion 
der Unfallfolgen für Verletzte, der Reduktion von Verkehrsbehinderungen, der Vermei-
dung von Folgeunfällen sowie der Optimierung der Notfalldienste bei ihren Einsätzen.  

Weiter sollen mit dieser Studie die Einführungskosten für eCall aufgezeigt werden, dies 
sowohl bei den Notrufzentralen als auch beim Einbau in die Fahrzeuge. 

Aufgrund von diesen Erkenntnissen soll die Studie folgende drei Optionen für die Weiter-
führung von eCall analysieren und beurteilen: 

 Keine weiteren Handlungen notwendig. 

 Freiwillige Abkommen zwischen den bei eCall beteiligten Hauptakteuren. 

 Vorschriften erlassen (zwingend). 
 
Der Schlussbericht zu dieser Studie wird Ende 2008 erwartet. 

                                                      
20 Impact assessment on the introduction of the eCall service in all new type-approved vehicles in Europe, in-

cluding liability/legal issues. 
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2.2.8 Entwicklung der Standardisierungsanforderungen für eCall 
Für die Übertragung der fahrzeugseitigen Daten vom Fahrzeug zu den PSAP sind Über-
mittlungsstandards zu berücksichtigen. Diese werden in den folgenden Gremien definiert: 

 für das Übertragungsprotokoll: ETSI MSG/3GPP. 

 für den Inhalt des “Minimum Set of Data”: CEN TC 278 WG 15. 

 für betriebliche Anforderungen: CEN TC 278 WG 15. 

 für die Zertifizierung: ETSI MSG. 
 

Die Entwicklung der Standardisierungsanforderungen, welche eine Übertragung von 
fahrzeugseitigen Daten zu den PSAP ermöglichen, liegt in der Verantwortung des 3rd 
Generation Partnership Project (3GPP). Es handelt sich hierbei um eine Zusammenarbeit 
zwischen Europa, Japan, China, Nordamerika und Südkorea mit dem Ziel der Definition 
einer global anwendbaren Mobiltelefon Systemspezifikation der dritten Generation (3G). 
ETSI_MSG (European Telecommunication Standardization Institute – Mobile Standards 
Group) erarbeitet Empfehlungen zu den nächsten Schritten, welchen für 3GPP erfolgen 
sollen. CEN TC 278 WG 15 (Road Transport and Traffic Telematics, eSafety) ist für den 
Inhalt der Übermittlung zuständig. 

Dieser Bericht geht zwar nicht auf die technischen Details von eCall ein, zwei wichtige 
Aspekte seien hier jedoch erwähnt: 

 Eine Empfehlung sieht den Gebrauch von „in-band Modems“ für die Übermittlung des 
„Minimum Set of Data“ über den Unfall zur Notrufzentrale vor. 

 Betreffend der Notwendigkeit einer SIM Karte für eCalls wird argumentiert, dass die 
eCall Driving Group keine Erfordernis für die PSAP hervorgebracht hat, aufgrund wel-
cher es möglich sein muss, zum Fahrzeug zurück zu rufen. Somit falle die Rechtferti-
gung für den SIM Kartengebrauch weg. Die Möglichkeit zur Identifikation der Anrufer-
nummer war ein Argument für den SIM Kartengebrauch. Da jedoch das „Minimum Set 
of Data“ die Identifikationsnummer des Fahrzeugs enthält, sei eine Identifikation ohne 
SIM gegeben. Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass derzeit für die 
Nutzung von GSM bzw. UMTS Mobilfunksystemen in einigen Europäischen Ländern 
(inklusive Schweiz) der Einsatz einer SIM Karte zwingend erforderlich ist. 

 

Eine klar festgelegte Standardisierung ist entscheidend für eine termingerechte Einfüh-
rung von eCall. So gibt es viele Staaten, welche feststellen, dass sie, solange noch keine 
definitiv gültigen Standards vorliegen, mit der Implementierung von eCall zuwarten.  
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2.3 eCall Interessensgruppen 
Die Implementierung von eCall ist von der Zusammenarbeit von vier wesentlichen Inter-
essensgruppen abhängig. Zu diesen gehören: 

 die Fahrzeugindustrie, 

 die Mobil- und Telekommunikationsindustrie, 

 die öffentlichen Blaulichtorganisationen und mit ihnen kooperierende Organisationen, 

 die öffentlichen sozialen Sicherheitsorganisationen sowie private Versicherungs-
unternehmen. 

 

Interessensgruppen Funktion/ Verantwortlichkeit 

Fahrzeugindustrie Die Fahrzeugindustrie muss die Hardware für den eCall in den 
Fahrzeugen einbauen. Es müssen die Sensoren und auch die Knöp-
fe für den manuellen eCall installiert werden. 

Mobil- und Telekommu-
nikationsindustrie 

 

Die Telekommunikationsunternehmen müssen genügend Kapazität 
für das eCall Netzwerk (Sprache und MSD) bereitstellen. Zusätzlich 
muss bei einem 112 Anruf die Lokalisierung der Zelle möglich sein. 
Es ist wichtig, dass es zu keinen Verzögerungen bei der Übertra-
gung des eCalls kommt. 

Öffentliche Blaulichtor-
ganisationen und ver-
bundene mit ihnen 
kooperierende Organi-
sationen  

Diese sorgen dafür, dass der eCall in einer angemessenen Zeit-
spanne beantwortet werden kann. Dies setzt voraus, dass genü-
gend geschultes Personal verfügbar ist. Die Infrastruktur der 
PSAPs muss darauf ausgelegt sein, dass eCalls verarbeitet werden 
können. Die gesamte Kette zu den Blaulichtorganisationen muss 
ohne Unterbruch funktionieren (Sprache und Daten).  

Öffentliche soziale Si-
cherheitsorganisationen 
und private Versiche-
rungsunternehmen 

Diese Organisationen und Unternehmen sollten eCall unterstützen 
und fördern, damit die Gesellschaft von den Vorteilen (weniger 
Verletze/Tote) profitieren kann. Um eCall noch attraktiver zu ma-
chen, sollten Versicherungsunternehmen Fahrern, welche ihre 
Fahrzeuge mit eCall ausrüsten lassen, Vorteile gewähren. 

Abbildung 4: eCall Stakeholder21 

Von Bedeutung sind auch die Behörden (z.B. Verkehrs-, Telekommunikations- und Si-
cherheitsbehörden) der jeweiligen Länder, welche die Umsetzung von eCall in ihrem 
Land gewährleisten müssen. Von Seiten der Europäischen Kommission ist das eSafety 
Forum sehr bedeutend.  

                                                      
21  eSafety Forum/eCall driving group (2004), S. 3. 
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2.4 Die eCall Technologie  
2.4.1 Definition des fahrzeugseitigen eCalls 

Das “Memorandum of Understanding for Realisation of an Interoperable In-Vehicle 
eCall”22 beinhaltet folgende Definition von eCall: 

 
„Der eCall ist ein Notruf welcher entweder manuell durch die Insassen oder automatisch 
via Aktivierung der fahrzeugseitigen Sensoren ausgelöst wird. Wenn aktiviert, stellt das 
eCall System eine Sprachverbindung direkt zum relevanten PSAP (Public Safety Answe-
ring Point) her. Dies kann entweder ein öffentliches oder ein privates eCall Center sein, 
welches unter der Regulierung und/oder Autorisation einer öffentlichen Körperschaft ist. 
Zur gleichen Zeit wird ein „Minimum Set of Data“ des Zwischenfalls zum eCall Betreiber 
gesandt, welcher den Sprachanruf erhält“. 

 

2.4.2 Technologische Grundlagen von eCall 
Der eCall ist somit ein Notruf, welcher entweder manuell durch die Fahrzeuginsassen 
oder automatisch durch Aktivierung von fahrzeugseitigen Sensoren ausgelöst wird. Ein 
automatischer eCall wird ausgelöst, wenn mehrere vorgegebene Sensoren im Fahrzeug 
einen Grenzwert überschreiten. Zu diesen Sensoren gehören: 

 Unfall-Sensor Front 1 

 Unfall-Sensor Front 2 

 Unfall-Sensor Heck  

 Unfall-Sensor Seite 

 SRS Airbag-Sensor 

 Überschlagungs- / Fahrzeug-Neigungssensor 
 

Um einen falschen Notruf zu verhindern, müssen mindestens zwei dieser Sensoren einen 
Unfall registrieren. Im Falle eines manuell ausgelösten eCalls verhindert ein Überprü-
fungs-Mechanismus unbeabsichtigte eCalls. Eine Verifizierung des eCalls kann auch 
über den Sprachkanal erfolgen, d.h. der PSAP ruft das Fahrzeug an und erkundigt sich 
nach der Ursache des eCalls. 

Haben also mindestens zwei Sensoren einen Unfall registriert, wird ein Datensatz, ein 
sogenanntes “Minimum Set of Data (MSD)”, zum PSAP gesendet. Dieses obligatorische 
MSD beinhaltet: 

 Zeitstempel (genaue Angabe der Zeit) 

 Präzise Position inkl. Fahrtrichtung (mittels GPS-Koordinaten errechnet) 

 Fahrzeug-Identifikation 

 Identifikation der definierten Dienstleistungsanbieter 

 eCall Vermerk (als Minimum: Anzeige welche zeigt, ob eCall manuell oder automa-
tisch ausgelöst wurde) 

 

                                                      
22  Siehe dazu auch Kapitel III im Anhang. 

März 2009 21 



1237  |  Das Notrufsystem eCall 

Sogar wenn der Fahrer bewusstlos wird, ist eine automatische Meldung garantiert. Es 
wird angenommen, dass keine falschen Notrufe ausgelöst werden (aufgrund der Tatsa-
che, dass mindestens zwei Sensoren ausgelöst werden müssen sowie der Möglichkeit 
der Überprüfung des eCalls über den Sprachkanal). Der PSAP erhält somit direkt das 
MSD mit all den relevanten Informationen. 

 

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die eCall Architektur: 

 

Abbildung 5: Übersicht über die grundlegende eCall Architektur23 

 

Wenn ein eCall ausgelöst wird, stellt das System eine Sprachverbindung zum relevanten 
PSAP her. 
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Abbildung 6: eCall Servicekette 

 

                                                      
23  eSafety support (2007) [2]: eCall Toolbox. 
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Der PSAP informiert die zuständigen Einsatzdienste (mit den Unfalldaten und über den 
Sprachkanal). Je nach Land ist die Organisation der PSAP unterschiedlich. In einigen 
Ländern sind die PSAP dezentral organisiert, d.h. der jeweils lokale PSAP übernimmt 
den Notruf und verarbeitet ihn. In anderen Ländern, wie z.B. in den Niederlanden, sind 
die PSAP in zwei Ebenen organisiert, d.h. ein zentraler PSAP nimmt den Notruf entgegen 
und leitet ihn an den lokal zuständigen PSAP weiter. 

Wie in der Abbildung 6 ersichtlich ist, sollte die maximale Zeitdauer von der Auslösung 
des eCalls bis zur Antwort des PSAPs maximal 34 Sekunden betragen. 

 

Abbildung 7: eCall Organisation in Holland mit einem zusätzlichen PSAP auf einer zwei-
ten Ebene24 

                                                      
24  eSafety support (2007) [2]: eCall Toolbox. 

März 2009 23 



1237  |  Das Notrufsystem eCall 

2.5 Nutzen & Kosten von eCall 
2.5.1 Nutzen von eCall 

Der Hauptnutzen von eCall ist, dass mit der automatischen und/oder manuellen Alarmier-
ung, der präzisen Positionsangabe sowie der Möglichkeit, mit den verunfallten Fahrzeug-
insassen Kontakt aufzunehmen, die Alarmierung der Rettungskräfte rascher erfolgt, die 
Hilfe schneller am Unfallort eintrifft und diese besser auf den Unfall vorbereitet ist als bis-
her. 

Gemäss den Resultaten des von der Europäischen Kommission finanzierten E-MERGE 
Projekts ermöglicht eCall die Reduktion der Reaktionszeit um etwa 50% in ländlichen 
Gebieten und bis zu 40% in den städtischen Gebieten.25  

9.217.82.2

1.5 1 8.21

1 21.2 Minutes

11.7 Minutes

Average Rescue Time
Accidents in rural areas

Rescue Time with e-Call
Accidents in rural areas

Detection

Communication

Drive and Search

Disposition and Turn Out

Notification

9.217.82.2

1.5 1 8.21

1 21.2 Minutes

11.7 Minutes

Average Rescue Time
Accidents in rural areas

Rescue Time with e-Call
Accidents in rural areas

Detection

Communication

Drive and Search

Disposition and Turn Out

Notification

Erkennung

Kommunikation

Unfallmeldung

Disponieren und Ausrücken

Anfahrt und Suche

Minuten

Minuten

Durchschnittliche Zeit bis 
zum Eintreffen 

(ländliche Gebiete)

Zeit bis zum 
Eintreffen mit eCall
(ländliche Gebiete)

9.217.82.2

1.5 1 8.21

1 21.2 Minutes

11.7 Minutes

Average Rescue Time
Accidents in rural areas

Rescue Time with e-Call
Accidents in rural areas

Detection

Communication

Drive and Search

Disposition and Turn Out

Notification

9.217.82.2

1.5 1 8.21

1 21.2 Minutes

11.7 Minutes

Average Rescue Time
Accidents in rural areas

Rescue Time with e-Call
Accidents in rural areas

Detection

Communication

Drive and Search

Disposition and Turn Out

Notification

Erkennung

Kommunikation

Unfallmeldung

Disponieren und Ausrücken

Anfahrt und Suche

Minuten

Minuten

Durchschnittliche Zeit bis 
zum Eintreffen 

(ländliche Gebiete)

Zeit bis zum 
Eintreffen mit eCall
(ländliche Gebiete)  

Abbildung 8: Zeitgewinn mit eCall in ländlichen Gebieten26 

Wie bereits in Kapitel 2.2 gezeigt wurde, konnte in verschiedenen Studien sowohl auf eu-
ropäischer wie auch nationaler Ebene der mögliche Nutzen von eCall nachgewiesen 
werden. Beim E-MERGE Forschungsprojekt wurde berechnet, dass mit eCall aufgrund 
des schnelleren Eintreffens der Rettungskräfte die Anzahl tödlich Verunfallter um 5% und 
die Anzahl der schwer Verletzten um 10% reduziert werden könnte (Verschiebung in die 
Kategorie leicht Verletzte). Für die Europäische Union bedeutet dies eine jährliche Re-
duktion von rund 2’000 Verkehrstoten sowie 170'000 schwer Verletzten27.  

In Finnland konnte ein ähnliches Resultat festgestellt werden: Beim AINO-Forschungs-
projekt wurden 1063 Unfallberichte der Jahre 2001-2003 analysiert und ausgewertet. 
Dank eCall hätte in diesem Zeitraum die Anzahl der Verkehrstoten um 4.7% reduziert 
werden können28. 

Strassenverkehrsunfälle führen ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Fol-
geunfällen. Durch eCall könnten diese Verkehrsbehinderungen aufgrund der kürzeren 
Bergungszeit um bis zu 20% reduziert werden. Zusätzlich könnten andere Strassen-
benützer schneller über den Unfall informiert und umgeleitet werden. 

                                                      
25  eSafety support (2007) [2]: FAQ: Why is eCall useful. 
26  eSafety support (2005), S. 11. 
27  E-MERGE (2004), S. 49. 
28  AINO (2005), S. 67. 
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Monetarisiert entspricht der Nutzen von eCall in Europa gemäss der SEiSS Studie Ein-
sparungen bei den jährlichen Unfallkosten von 22 Milliarden Euro (ca. 35 Mia. CHF). Die 
Einsparungen bei den jährlichen Staukosten in Europa betragen gemäss der Studie rund 
4 Milliarden Euro (ca. 6 Mia. CHF). Dadurch ergeben sich auf EU Ebene Einsparungen 
im Unfang von 26 Milliarden Euro29 (ca. 41 Mia. CHF) – bei einer vollständigen Imple-
mentierung von eCall in allen Fahrzeugen. 

 

                                                      
29 eSafety support (2007) [2]: FAQ: What economic impact is expected through eCall? 
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2.5.2 Nutzen von eCall in der Schweiz 
Bei einer Einführung von eCall auf europäischer Ebene ist davon auszugehen, dass auch 
in der Schweiz Fahrzeuge unterwegs sein werden, welche mit eCall ausgerüstet sind. 
Somit besteht die Möglichkeit, dass bei einem Unfall eines dieser Fahrzeuge einen eCall 
in der Schweiz absetzen wird. In diesem Fall sollten die Notrufzentralen in der Schweiz in 
der Lage sein, einen solchen eCall verarbeiten zu können. 

Zum Potenzial von eCall in der Schweiz gibt es noch keine detaillierten Studien, wie sie 
beispielsweise in Finnland durchgeführt wurden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse von 
Studien aus anderen Ländern auf die Schweiz muss deshalb kritisch beurteilt werden. 
Die Schweiz weist beispielsweise aufgrund der Topographie und Siedlungsstruktur gros-
se Unterschiede zu Finnland auf. Das Mittelland ist sehr dicht besiedelt und die Wahr-
scheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu sein, bei dem man selber nicht mehr einen 
Notruf durchführen kann und welcher erst nach langer Zeit von anderen Verkehrs-
teilnehmern bemerkt wird, ist relativ gering. Zudem sind die Autobahnen und Strassen 
gut ausgerüstet z.B. mit Überwachungskameras und Notrufsäulen, so dass Unfälle 
schnell erkannt werden bzw. schnell Hilfe angefordert werden kann. Aufgrund der hohen 
Verkehrsdichte ist in der Schweiz zudem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein un-
beteiligter Verkehrsteilnehmer einen Unfall bemerkt und mit seinem Mobiltelefon direkt 
Hilfe anfordern kann. 

Die EU Forschungsergebnisse zum Nutzen von eCall können daher nicht direkt auf die 
Schweiz übertragen werden. Es ist jedoch unbestritten, dass mit eCall auch in der 
Schweiz Menschenleben gerettet werden könnten bzw. der Grad der Verletzungen redu-
ziert würde. Einen grossen Nutzen könnte eCall in der Schweiz durch die automatische 
Alarmierung und Lokalisierung des Unfalls in abgelegenen Regionen im Gebirge leisten, 
allerdings kann aufgrund der teilweise eingeschränkten Mobilfunknetzabdeckung im Al-
penraum (z.B. in einem Tobel oder Abhang) nicht garantiert werden, dass ein eCall in je-
dem Fall gesendet werden kann. 

Gemäss den Schätzungen aus dem E-MERGE Projekt könnte die Anzahl getöteter Ver-
kehrsteilnehmer mit eCall um 5% und die Anzahl schwer Verletzter um 10% reduziert 
werden. Wird diese Schätzung auf die Schweiz übertragen, so hätten im Jahre 2007 die 
Anzahl Todesopfer um 19 und diejenige der schwer Verletzten um 524 reduziert werden 
können30. Wenn berücksichtigt wird, dass nicht alle Verkehrsteilnehmer mit eCall aus-
gerüstet sind, ist davon auszugehen, dass das Potenzial von eCall in der Schweiz unter 
den Schätzungen der EU liegt. Werden nur die Verunfallten in Personenwagen, Perso-
nentransportfahrzeugen und Sachentransportfahrzeugen eingerechnet, so wären im Jah-
re 2007 dank eCall 9 Todesopfer und 176 schwer Verletzte weniger zu beklagen gewe-
sen31. Allerdings berücksichtigt diese Berechnung nicht, dass dank eCall nicht nur den 
involvierten Personen in einem mit eCall ausgerüsteten Fahrzeug geholfen werden kann, 
sondern auch Hilfe für externe Personen in anderen Verkehrsmitteln angefordert werden 
kann. 
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Abbildung 9: Theoretische Rechung zum Nutzen von eCall in der Schweiz 

 
                                                      
30  5% der 384 Getöteten und 10% der 5235 schwer Verletzten, alle Arten von Verkehrsmitteln eingerechnet. 
31  5% der 170 Getöteten (Personenwagen 162 + Sachentransportfahrzeug 8) sowie 10% der 1761 schwer Ver-

letzen (Personenwagen 1'641 + Personentransportfahrzeug 22 + Sachentransportfahrzeug 98). 
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Bei der Übertragung der Werte aus dem E-MERGE Projekt muss berücksichtigt werden, 
dass die Schätzungen darauf basieren, dass alle Fahrzeuge in der EU mit eCall aus-
gerüstet werden. Da es sich bei eCall jedoch um eine Standardoption handelt, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass 100% der Fahrzeuge mit einem solchen System ausgerüstet 
werden, gering. Mit anderen Worten sind die Schätzungen aus dem E-MERGE Projekt 
tendenziell zu positiv.  

Die für die Schweiz geschätzte Reduktion der Verunfallten kann auch in einem mone-
tären Wert ausgedrückt werden. Folgende Abbildung zeigt die Kosten pro Unfallopfer, die 
in der Studie von INFRAS und der Universität Karlsruhe zu den externen Kosten des 
Verkehrs verwendet worden sind. Sie werden hier ohne Aktualisierung und Überprüfung 
verwendet. 
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Abbildung 10: Schätzung der Kosten pro Unfallopfer32 

Werden diese Werte mit den oben geschätzten Einsparungen an Verkehrsopfern multip-
liziert, resultieren folgende monetäre Einsparungen33:  
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Abbildung 11: Abschätzung der monetären Einsparung von eCall in der Schweiz  

Im Idealfall, in dem alle Fahrzeuge mit eCall ausgerüstet wären, würde die jährliche Ein-
sparung von Kosten aus Verkehrsunfällen in der Grössenordnung von 100 – 200 Mio. 
CHF liegen. 

 

                                                      
32 INFRAS/IWW (2004), S. 31. 
33 Die Umrechnungen beruhen auf dem Wechselkurs 1 EUR = 1,60 CHF. 
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Abbildung 12: Strassenverkehrsunfälle und verunfallte Personen in der Schweiz 200734 

 

 

Abbildung 13: Anzahl der Getöteten und schwer Verletzten in der Schweiz 1975-200735 

 

                                                      
34 Bundesamt für Statistik (2008) [3]. 
35 Bundesamt für Statistik (2008) [1], S. 7. 
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Wird der Nutzen von eCall in der Schweiz betrachtet, muss zudem berücksichtigt werden, 
dass die Verkehrssicherheit seit 1975 stetig gestiegen ist und die Anzahl der Getöteten 
und schwer Verletzter deutlich gesunken ist (ausgenommen der aktuelle Anstieg der Un-
fälle im Jahre 2007 gegenüber dem Jahre 2006). Viele der Studien zum Nutzen von eCall 
wurden zu Beginn dieses Jahrhunderts durchgeführt. Mit anderen Worten muss – auf-
grund der damals höheren Unfallzahlen – davon ausgegangen werden, dass das Poten-
zial von eCall mit den geringeren Unfallzahlen ebenfalls gesunken ist. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Verbreitung von Mobiltelefonen in der Schweiz 
über die letzten Jahre stark zugenommen hat. So hat sich die Anzahl der Mobilfunk-
abonnemente zwischen 1999 und 2006 mehr als verdoppelt (3'057'509 Abonnemente in 
Jahre 1999 gegenüber 7'436'157 Abonnemente im Jahre 2006). Für die Implementierung 
von eCall ist diese Entwicklung von Bedeutung. So besteht der Grundgedanke von eCall 
darin, ein System zu entwickeln, mit welchem die Notrufzentralen bei Unfällen schneller 
und genauer informiert werden. Zwar weist eCall im Vergleich zu gewöhnlichen Mobiltele-
fonen Vorteile wie eine sehr exakte Positionsbestimmung sowie die Möglichkeit einer au-
tomatischen Auslösung über Sensoren auf. Trotzdem muss festgestellt werden, dass sich 
die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung der Notrufzentralen durch die Verbreitung von 
Mobiltelefonen stark verbessert hat. Aufgrund der in Abbildung 14 ersichtlichen Zahlen 
kann davon ausgegangen werden, dass heutzutage beinahe in jedem Fahrzeug mindes-
tens ein Mobiltelefon vorhanden ist. Die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu 
sein, bei welchem niemand in der Lage ist, per Mobiltelefon Hilfe anzufordern, ist in der 
Schweiz relativ gering, aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Es muss aber davon ausge-
gangen werden, dass der zusätzliche Nutzen eines eCall Systems aufgrund der weiten 
Verbreitung von Mobiltelefonen in den letzten Jahren abgenommen hat. 

 

Abbildung 14: Anzahl der Mobilfunkabonnemente in der Schweiz 1999-200636 

Ein dritter Faktor, welcher das Potential von eCall in der Schweiz reduziert, liegt in der 
Möglichkeit der Lokalisierung der Mobilfunkzelle. So unterstützen in der Schweiz die 
GSM-Netze von Swisscom, Sunrise, Orange und Tele2 den Dienst „Standortidentifikation 
bei Notrufen“ über die Nummern 112 (europäische Notrufnummer), 117 (Polizei), 118 
(Feuerwehr), 144 (Ambulanz) und 1414 (REGA) bereits seit dem 1. Juli 2006. Seit Mitte 
2007 wurde dieser Dienst auch auf UMTS-Mobilfunknetze erweitert.37 Durch diesen ers-
ten wichtigen Schritt zur Lokalisierung von Notrufen aus Schweizer Mobilfunknetzen kann 
zwar nicht die bei eCall angestrebte Genauigkeit erreicht werden, trotzdem ist die da-
durch mögliche grobe Peilung von grossem Nutzen für die Rettungskräfte. Da die Schät-
zungen des Potentials von eCall noch vor der Einführung dieser Technologie erfolgten, 
ist davon auszugehen, dass sich das Potential von eCall gegenüber den ursprünglichen 
Schätzungen reduziert hat. 

                                                      
36 Bundesamt für Kommunikation (2008) [1], S. 43. 
37 Bundesamt für Kommunikation (2008) [2]. 
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Auch wenn eine grobe Lokalisierung von Notrufen aus dem Mobilfunknetz möglich ist, 
bietet eCall weiterhin den zusätzlichen Nutzen, dass aufgrund der genauen Positions-
bestimmung des verunfallten Fahrzeuges dank GPS die Notrufzentralen sofort die exakte 
Position des Unfalls erhalten und die Rettungskräfte direkt an die Unfallstelle geführt 
werden können. In naher Zukunft wird dieser Vorteil von eCall jedoch infolge des gegen-
wärtigen Trends zu Mobiltelefonen mit GPS-Empfänger sehr wahrscheinlich ebenfalls 
wegfallen. 

 

 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Nutzen von eCall für die Schweiz nicht in 
derselben Grössenordnung erwartet werden kann wie dies mit den EU-Forschungs-
studien gezeigt wurde. Sobald jedoch die Möglichkeit besteht, dass mit eCall aus-
gerüstete Fahrzeuge in der Schweiz unterwegs sind, besteht für die Schweiz zumindest 
ein politischer Druck, ihre PSAPs so auszurüsten, dass diese die eCalls empfangen und 
verarbeiten können. 
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2.5.3 Kosten von eCall 
Die notwendigen Investitionen für die Implementierung von eCall in Europa sind auf das 
einzelne Fahrzeug bezogen relativ gering: in grosser Stückzahl produziert betragen sie 
noch zwischen 100 Euro und 150 Euro38 (ca. 160 CHF–240 CHF). Für die Ausrüstung 
der PSAPs werden Kosten von rund 50'000 Euro (ca. 80'000 CHF) geschätzt39. Aus die-
sen Annahmen und weiteren Schätzungen zu den Betriebskosten der Notrufzentralen lei-
tet die Europäische Kommission40 jährliche Kosten für die Anwendung des Systems in 
der Höhe von 4.55 Mrd. Euro (7.28 Mrd. CHF) ab. Der Grossteil der Kosten fällt hierbei 
für die Ausrüstung der Fahrzeuge und die Aufrüstung der Notrufzentralen an. 

Das fahrzeugseitige Gerät ist unfallresistent und kann folgende Funktionen ausführen 
bzw. verfügt über folgende Komponenten: 

 Positionsbestimmung und „dead reckoning“41 

 Kommunikationsprotokoll-Management (SMS und Daten) 

 Fahrzeugseitige Schnittstelle (automatischer Auslöser, Schnittstelle zum manuellen 
Auslöser, CAN Controller Area Network) 

 Stromversorgung mit integrierter Notstromversorgung 
 

In dieser Kostenberechnung sind die Kosten für Mikrophone, Lautsprecher, manuellen 
Auslöser und externen Antennen nicht enthalten. 

Für die Kosten der Telecombetreiber liegen keine detaillierten Schätzungen vor. Diese 
Kosten sind jedoch nicht vernachlässigbar, da je nach Ausprägung der technischen Nor-
men grössere Umstellungen damit verbunden sein können (notwendige Netz-
anpassungen). 

2.5.4 Kosten von eCall in der Schweiz 
Wird davon ausgegangen, dass in der Schweiz rund 70 PSAPs aufgerüstet werden müs-
sen, so würden Investitionskosten für die Aufrüstung der PSAPs in der Höhe von etwa 
3.5 Mio. Euro (ca. 5.6 Mio. CHF) anfallen. Werden nur die PSAPs, welche die Notruf-
nummer 112 empfangen einbezogen, so sind schweizweit davon ca. 35 PSAP42 betrof-
fen, wobei die Kosten ca. 1.75 Mio. Euro (ca. 2.8 Mio. CHF) betragen würden.  

Nachfolgende Abbildung zeigt den Fahrzeugbestand im Jahre 2007 in der Schweiz. Wird 
davon ausgegangen, dass alle Personenwagen, Personentransportfahrzeuge und Sa-
chentransportfahrzeuge heute mit eCall ausgerüstet werden, so würden die fahrzeugsei-
tigen Investitionen für die 4,3 Mio. Fahrzeuge43 zwischen 700 Mio. und 1 Mia. CHF betra-
gen.  

Die Abschätzung von Betriebskosten und die Umlegung der Investitionen auf jährliche 
Kosten zur Abschätzung der Gesamtkosten des eCall-Systems in der Schweiz ist bisher 
nicht vorgenommen worden.  

 

                                                      
38 100 Euro pro Fahrzeug bei eSafety support (2006) [1], 150 Euro bei Kommission der europäischen Gemein-

schaften KOM(2005) 431 endgültig (siehe VI). 
39  eSafety support (2007) [2]: FAQ: What are the investment costs required for eCall? 
40  Kommission der europäischen Gemeinschaften KOM(2005) 431 endgültig (siehe VI). 
41  Dead reckoning: Koppelnavigation = Ortsbestimmung durch das Messen der Bewegungsrichtung (Kurs), der 

Geschwindigkeit (Fahrt) und der Zeit. 
42 Bundesamt für Kommunikation (2007) [2]. 
43  3'955'787 Personenwagen + 48'026 Personentransportfahrzeuge + 324'153 Sachentransportfahrzeuge = 

4'327'966 Fahrzeuge. 
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Abbildung 15: Strassenfahrzeugbestand in der Schweiz nach Fahrzeuggruppe und Fahr-
zeugart 200744 

 

                                                      
44 Bundesamt für Statistik (2008) [2]. 
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2.5.5 Finanzierung von eCall 
Es liegt kein aktuelles Finanzierungskonzept der Europäischen Kommission vor. Die Fi-
nanzierung ist Sache der einzelnen Mitgliedstaaten.  

Würde sich die Finanzierung nach der Zuständigkeit richten, dann wären die fahrzeugsei-
tigen Kosten durch den einzelnen Automobilisten zu tragen (evtl. mit Beteiligung der Ver-
sicherungen), währenddem die Aufrüstung der PSAPs durch die öffentliche Hand erfol-
gen und die Anpassung der Telekomnetze durch die Netzbetreiber getragen würde. 

Es ist davon auszugehen, dass eCall ab September 2010 „nur“ als Standardoption in al-
len typengeprüften Fahrzeugen45 erhältlich sein sollte, d.h. der Einbau ist nicht zwingend. 
Es wäre im Rahmen eines Finanzierungskonzepts zu prüfen, ob finanzielle Anreize zur 
Ausrüstung geschaffen werden können. 

                                                      
45  eSafety support (2007) [2]. 
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3 Die Einführung von eCall 

3.1 Stand der Implementierung in der EU  
3.1.1 „Road map“ für die Implementierung von eCall in Europa 

Wie bereits in Kapitel 2.1 „Hintergrund und Entwicklung von eCall“ beschrieben, setzte 
sich die Europäische Kommission im Jahre 2001 für das neue Jahrzehnt das Ziel, die 
Anzahl der Strassenverkehrsopfer zu halbieren. Für dieses ambitiöse Ziel wurde die eSa-
fety Initiative ins Leben gerufen, welche in einem eSafety Forum 28 Empfehlungen für die 
Verbesserung der Strassensicherheit durch neue Technologien publizierte46. Basierend 
auf den Erfahrungen aus dem E-MERGE Forschungsprojekt47 wurde bezüglich eCall fol-
gende Empfehlung abgegeben:  

 
„(14) For in-vehicle emergency calls (e-calls), establish data requirements and data 
transfer protocol for e-Calls originating from vehicles. Establish an interface specification 
and routing and handling procedures for e-Calls with location and other accident related 
information”48. 

 

Die Europäische Kommission nahm diese Empfehlung entgegen und setzte sich zum 
Auftrag, … 

 
… „einen harmonisierten europäischen bordeigenen Notrufdienst (eCall) [zu] fördern, der 
auf dem um Standortangaben erweiterten Notruf 112 beruht. Zu diesem Zweck wird das 
eSafety-Forum ersucht, eine Arbeitsgruppe einzurichten und auf der Grundlage der 
jüngst veröffentlichten Empfehlung und der Ergebnisse der laufenden FTE-Massnahmen 
einen Konsens bezüglich der Einführung des europaweiten bordeigenen Notrufs (eCall) 
herzustellen. Darüber hinaus unterstützt die Kommission die Industrie bei der Feststel-
lung der erforderlichen Daten sowie bei der Festlegung der Daten-
übermittlungsprotokolle, der Schnittstellenspezifikationen sowie der Anrufweiterleitungs- 
und Handhabungsverfahren für das verbesserte bordeigene Notrufsystem eCall und bei 
der Normung durch ETSI und CEN“49. 

 

Für die Europäische Kommission war der Nutzen von eCall gegeben. In ihrer Mitteilung 
an den Rat und das Europäische Parlament50 schrieb sie im Jahre 2003: „Der vorrangige 
gesellschaftliche Nutzen von standortbezogenen Notrufsystemen wie dem eCall an Bord 
des Fahrzeugs besteht darin, dass diese Systeme Menschenleben retten und das Si-
cherheitsempfinden erhöhen. Dies wird durch eine bessere Anrufweiterleitung erreicht, 
womit rascher bessere Informationen eingeholt werden können, um die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Vor allem aber wird die Ortung des Anrufers erleichtert. 
Entscheidend ist, dass der Person so rasch wie möglich die erforderlichen Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt werden können, womit bis zu 10 % der Verkehrstoten vermieden wer-
den können. Ein erhöhtes Sicherheitsempfinden ist insbesondere für jene europäischen 
Bürger wichtig, die eine Auslandsreise unternehmen. Der sekundäre Nutzen kann vielfäl-

                                                      
46  Die gesamten 28 Empfehlungen finden sich unter eSafety Working Group (2002), S. 45 ff. 
47  Siehe dazu Kapitel I.1 im Anhang. 
48  eSafety Working Group (2002), S. 31. 
49  Kommission der europäischen Gemeinschaften KOM(2003) 542, S. 24 (siehe VI). 
50  Kommission der europäischen Gemeinschaften KOM(2003) 542, S. 15. 
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tig sein und umfasst ein grösseres Vertrauen in die Notdienste, eine Verringerung der 
Stressbelastung, eine geringere Abhängigkeit von mündlicher Kommunikation und eine 
Verringerung der Verkehrsstaus“.  

Um den Dienst eCall in Europa einführen zu können, wurde die Arbeitsgruppe „Driving 
group eCall (DG eCall)“51 eingesetzt, welche Ende 2002 zum ersten Mal tagte. Dazu 
wurden die für eCall wichtigen Funktionalitäten und Schnittstellen definiert und die 
Hauptakteure in 4 Gruppen unterteilt52, nämlich in diejenige der: 

 Fahrzeugindustrie 

 Mobil- und Telekommunikationsindustrie 

 Öffentliche Blaulichtorganisationen und verbundene mit ihnen kooperierende Or-
ganisationen  

 Öffentliche soziale Sicherheitsorganisationen und private Versicherungsunternehmen 
 

Mit diesen vier Interessensgruppen sollte in verschiedenen technischen Arbeitsgruppen 
eine gemeinsame Vorgehensweise für die Einführung von eCall in Europa entwickelt 
werden. Grundlage dafür ist das Memorandum of Understanding, welches die eCall In-
teressensgruppen dazu aufruft, aktiv an der Umsetzungen von eCall mitzuwirken53. 

Der ursprüngliche Projektplan von eCall hatte ein Übereinkommen bezüglich Standardi-
sierung und Spezifizierung bis Ende 2005 zum Ziel. Im Jahre 2006 waren Feldversuche 
vorgesehen und das Jahr 2009 war für die Einführung der eCall Technologie in allen 
Neufahrzeugen vorgesehen (LKW, PKW, Busse). Als Voraussetzung für das Funktionie-
ren der eCall Technologie hätten die Notrufdienste ihre Public Safety Answering Points 
(PSAP, Notrufzentralen) bis spätestens 2007 aufrüsten müssen, damit diese „eCall loca-
tion reports“ verarbeiten können. Dieser ehrgeizige Zeitplan musste jedoch verschoben 
werden. 

Im Jahre 2005 präsentierte die eCall Driving Group in Brüssel daher folgende neuen Mei-
lensteine für die Implementierung von eCall: 

 Bis Ende 2006 sollten alle Interessensvertreter das Memorandum of Understanding 
(MoU) unterschreiben. 

 Volle Spezifikation des eCall Systems und Start der Entwicklung Mitte 2007. 

 Feldversuche ab Anfang 2008. 

 Alle wesentlichen Mitgliedsstaaten sollten ihre PSAP Systeme bis September 2009 
aufgerüstet haben. 

 Einführung von eCall als Standardoption in allen typengeprüften Fahrzeugen ab 1. 
September 2010. 

 

                                                      
51  Eine genaue Beschreibung der Driving Group eCall und ihrer Aufgaben befindet sich in eCall driving group 

(2006). 
52  Siehe dazu auch Kapitel 2.3. 
53  Der aktuelle Stand des MoU ist im Anhang unter Kapitel III ersichtlich. 
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Abbildung 16: Revidierte „Road Map“ zur Implementierung von eCall (Stand April 2006)54 

Beim Vergleich der Meilensteine mit dem gegenwärtigen Entwicklungsstand ist ersicht-
lich, dass auch diese revidierte Road Map zur Implementierung von eCall kaum eingehal-
ten werden kann und mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls revidiert werden muss. 

                                                      
54  eCall driving group (2006), Abbildung 4, S. 13. 
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3.1.2 Verzögerungen bei der Implementierung von eCall 
Auch das Unterzeichnen des eCall Memorandum of Understanding durch die verschie-
denen Interessensgruppen verzögerte sich aus unterschiedlichen Gründen und das Ein-
halten des Projektzeitplans schien immer weniger realistisch. Das Europäische Parla-
ment nahm zwar im April 2006 mit einer grossen Mehrheit den Bericht des britischen Par-
lamentariers Gray Titley an, welcher die Einführung von eCall als öffentlichen Dienst zum 
Thema hatte. Im Bericht wurde empfohlen, dass alle zuständigen Europäischen Behör-
den Informationen über den fahrzeugseitigen Notruf in ihren Sicherheitskampagnen auf-
nehmen sollen. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die grossflächige Einführung von 
eCall im Jahr 2009 eine Priorität der eSafety Initiative darstellt. 

Die Europäische Kommission schlug ein dringendes Massnahmenpaket für einen Neu-
start der Bemühungen für die Einführung des eCalls in Europa vor. Während auf europäi-
scher Ebene bedeutende Fortschritte gemacht wurden, waren einige EU-Mitgliedsstaaten 
mit den Investitionen in die eCall Infrastruktur in Verzug, weshalb sich die Automobil- und 
Telekommunikationsindustrie weigerten, weitere Massnahmen zu ergreifen. 

Die ursprüngliche Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der Fahr-
zeug- und Telekommunikationsindustrie sah vor, dass durch Investitionen der EU-
Mitgliedsstaaten in die Notfalldienst-Infrastruktur die eCall-Infrastruktur bereitgestellt wird. 
Die Europäische Kommission vereinbarte ebenfalls, den Einführungsprozess genau zu 
überwachen und einzuschreiten, wenn die Entwicklung von eCall gefährdet werden soll-
te. Da eCall auf der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 und der ortungsver-
besserten E112 basiert, wurde deren Einführung ebenfalls überwacht. Dies führte zu 
ernsthaften Bedenken. Währenddem die Europäische Kommission mehrere Massnah-
men zur Unterstützung der Entwicklung von eCall und der damit einhergehenden Stan-
dardisierung ergriff und einige Mitgliedsstaaten mit der Entwicklung von eCall begannen, 
waren andere Mitgliedsstaaten mit der notwendigen Infrastruktur in Verzug. Die Fahr-
zeugindustrie reagierte auf diese Verzögerungen, indem sie im Mai 200655 ihren Zeitplan 
zur Einführung von eCall von 2009 auf 2010 verschob. 

 

                                                      
55 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006) 
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3.1.3 Herausforderungen bei der Implementierung 
Verschiedene Gründe sind dafür verantwortlich, dass die Einführung von eCall verzögert 
wurde. Einerseits geht die Unterzeichnung des eCall MoU durch die EU-Mitgliedsstaaten 
nicht so zügig voran wie geplant; grössere EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich und 
Grossbritannien zögern noch das MoU zu unterzeichnen, dies aufgrund unterschiedlicher 
Ansichten bezüglich der eCall Funktionalitäten. Ein weiterer Verzögerungsgrund war bis-
her auch das Fehlen der entsprechenden technischen Normen für eCall, welche dieses 
Jahr jedoch verfügbar sein sollten. Damit verbunden war auch das Zögern der Automobil-
industrie, welche eCall als Standardoption in die Fahrzeuge einbauen sollte. Solange es 
keine definitiven Normen für eCall gibt, will die Automobilindustrie keine Entwicklung in 
eCall starten. Dies wiederum führte zu einer Zurückhaltung der PSAPs, die ohne fahr-
zeugseitigen eCalls auch keine Anstrengungen in die Umrüstung ihrer Notrufzentralen in 
die Wege leiten wollten. Niemand wollte somit den ersten Schritt für die Einführung von 
eCall wagen und wartete den Entscheid der andern ab. Somit war eine Verzögerung bei 
der Einführung von eCall unvermeidbar. 

Die wichtigsten Engpässe in den Europäischen Mitgliedsstaaten sind im Folgenden auf-
gelistet: 

 Europäische und internationale Standards (Normierung) sind noch nicht verfügbar. 

 Benötigte Investitionen in öffentliche PSAP Infrastruktur ist noch nicht klar definiert. 

 Aufrüstungskosten bei den PSAPs. 

 Dezentralisierung des E112 Dienstes (bestehende Rettungsdienste in vielen Ländern 
dezentral organisiert). 

 Zweifel von wesentlichen Beteiligten, inklusive der Telekommunikationsindustrie. 

 Mangel an Pilotprojekten (bis heute vier Pilotprojekte). 

 Öffentlichkeit ist schlecht informiert. 

 Fehlen der Nachfrage der Benutzer/Autofahrer (im Zusammenhang mit dem Fehlen 
der Promotion und Werbung für den Service und die Technologie). 

 
Weiter ist ebenfalls zu beachten, dass in den jeweiligen Ländern die gesetzlichen Grund-
lagen für eCall zu erarbeiten und einzuführen sind. Dies ist in vielen Ländern noch nicht 
der Fall. 

Neben den oben aufgeführten Gründen gibt es aber auch noch viele, z.T. nationale De-
tailfragen zu klären, um den eCall-Dienst erfolgreich einführen zu können. So muss z.B. 
das unklare Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Rettungskräften geklärt, das 
Geschäftsmodell besser beschrieben, die Interoperabilität gewährleistet und der Dienst 
auf die EU harmonisiert werden. Dazu fehlt aber auch die Eigeninitiative vieler EU-
Mitgliedsstaaten, auf nationaler Ebene dafür zu sorgen, dass die Vorbereitungsarbeiten 
für die Einführung von eCall durchgeführt werden. 

Es ist jedoch festzustellen, dass die Europäische Kommission immer wieder neue Versu-
che unternimmt, die Einführung von eCall anzukurbeln und den Implementierungszeitplan 
einzuhalten. Daher wurde an der PSAP-Expertensitzung vom 1. April 2008 ein freiwilliges 
10-Stufen Programm vorgestellt, um die Einführung von eCall zu beschleunigen. 
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3.1.4 Freiwilliges 10-Stufen Programm zur raschen Umsetzung von eCall 
Aufgrund der gegenwärtigen Herausforderungen und der mehrfachen Verzögerungen bei 
der Implementierung von eCall in Europa hat die Europäische Kommission und die eSa-
fety Support Group ein 10-Stufen Programm auf freiwilliger Basis zur Umsetzung von 
eCall vorgestellt56. Ziel dieses Programms ist, die Eigeninitiative der EU-Mitgliedsstaaten 
für die nationalen Aspekte zu aktivieren und eine internationale Koordination für die Ein-
führung von eCall zu fördern. 

Schritt 1: Es soll ein Evaluationskriterium entwickelt werden, mit dem der aktuelle Stand 
der Notfalldienste eines Landes bewertet werden kann. 

Schritt 2: Anhand dieser Evaluation soll der Stand der Notfalldienste eines Landes analy-
siert und verglichen sowie die regionalen Besonderheiten berücksichtigt werden.  

Schritt 3: Eine Gesamtvision für ein gesamteuropäisches Notrufsystem soll entwickelt 
werden, welche aufzeigt, wie dieses Notrufsystem längerfristig funktionieren soll und wel-
che Schritte dafür notwendig sind. 

Schritt 4: Jedes Land soll eine sogenannte „National eCall Roll out Platform (NERP)“ bil-
den, welche für die Einführung von eCall zuständig ist und einen dafür verantwortlichen 
Koordinator bestimmen. 

Schritt 5: Regionale „Clusters“ sollen mit benachbarten Ländern gebildet werden. Die in 
diesen „Clusters“ zusammengeschlossenen Länder sollten bei der Implementierung von 
eCall zusammen arbeiten und gegenseitig Erfahrungen austauschen. 

Schritt 6: Die „Clusters“ bestehen nur aus Ländern, welche das Memorandum of Un-
derstanding (MoU) unterschrieben haben. Die eSafetySupport Gruppe schlägt daher fol-
gende „Clusters“ vor, welche von einem aktiven eCall Land angeführt werden: 

 „Cluster“ Nordeuropa : Island, Litauen, Norwegen, Schweden, Finnland (Leitung) 

 „Cluster“ Zentraleuropa : Österreich, Tschechien, Deutschland, evtl. Ungarn, evtl. 
Luxemburg, evtl. Slowakei, Slowenien, Schweiz, Holland (Leitung) 

 „Cluster“ Südeuropa : Zypern, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien (Leitung) 
 
Schritt 7: Bildung von regionalen „eCall Roll Out Platforms (RERP)“ unter der Führung 
der jeweiligen „Cluster“ Leader. 

Schritt 8: Für jeden Projektabschnitt wird ein nationaler, regionaler und europäischer Ein-
führungsplan mit klaren Meilensteinen erstellt. 

Schritt 9: Bildung einer „European eCall Roll out Platform (EERP)“ unter der Führung der 
Europäischen Kommission. 

Schritt 10: Diese europäische „eCall Deployment Platform“ ersetzt die ECDG (eCall Dri-
ving Group). 

                                                      
56 eSafety support (2008) [1]: Potential Actions to Support Deployment of eCall. 
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Abbildung 17: eCall Projektstruktur57 

 

Abbildung 18: eCall Cluster58 

                                                      
57 eSafety support (2008) [1], S. 8. 
58 eSafety support (2008) [1], S. 9. 
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3.1.5 Technischer Stand  

Standardisierung 
Gemäss dem eCall PSAP Expertentreffen vom April 200859 ist der aktuelle Stand bezüg-
lich der folgenden Standards  

 Übertragungsprotokoll: ETSI MSG/3GPP 

 “Minimum Set of Data”: CEN TC 278 WG 15 

 betriebliche Anforderungen: CEN TC 278 WG 15 

 Zertifizierung: ETSI MSG 
 
wie folgt: 

Bezüglich ETSI MSG/3GPP wird die endgültige technische Spezifizierung im September 
2008 erwartet. Bei 3GPP SA4 soll die Evaluierung von neuen in-band Modem Lösungen 
fortgesetzt werden. 

Bei CEN TC 278 WG 15 wurde das MSD festgelegt. Bezüglich der fixen organisatori-
schen Anforderungen wurde der Entwurf im Februar 2008 besprochen. Für die Schnitt-
stellen zu dritten Dienstleistungsanbietern fand im März die erste Sitzung der Task force 
unter der Leitung von Bernard Flury-Herard statt. Für die „high level application protocols“ 
muss erst noch eine spezielle Task Force gebildet werden. 

 

„Nomadic Devices”  
Bei eCall handelt es sich um ein im Fahrzeug installiertes Notrufssystem. Diesbezüglich 
wurde im eCall Projekt darüber diskutiert60, ob die Möglichkeit besteht, auch nicht fest im 
Fahrzeug eingebaute Notrufsysteme („Nomadic Devices“) zu verwenden. Diese könnten 
beispielsweise über Bluetooth mit den fahrzeugseitigen Bestandteilen des eCall Systems 
kommunizieren.  

Norwegen würde Feldtests zu diesem Thema unterstützen, um herauszufinden, ob das 
eCall System auch über solche „Nomadic Devices“ funktionieren kann. Für Frankreich 
kommen solche „Nomadic Devices“ nicht in Frage, da nicht sicher ist, dass ein solches 
System auch nach einem Unfall noch zuverlässig funktioniert. So wurde auf Unfälle hin-
gewiesen, bei denen mobile Geräte aus dem Fahrzeug geschleudert wurden. Im Rahmen 
des eCall Projektes wurde daher entschieden, dass diese „Nomadic (Bluetooth) Devices“ 
gegenwärtig nicht als technologische Alternative zu einem fest eingebauten System in 
Frage kommen. 

                                                      
59  4th PSAP Expert Group Meeting vom 1. April 2008 in Brüssel. 
60  3rd PSAP Expert Group Meeting vom 15. November 2007 in Brüssel. 
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3.2 Ausgangslage für die Einführung von eCall in der Schweiz 
3.2.1 Normierung in der Schweiz 

Die beiden Normierungsbereiche (Organisation und Übermittlung), welche für eCall rele-
vant sind, werden von zwei unterschiedlichen Gremien in der Schweiz behandelt. 

Betreffend den organisatorischen Anforderungen von eCall, welche auf europäischer 
Ebene in CEN TC 278 WG 15 erarbeitet werden, ist in der Schweiz der Verband der 
Strassen und Verkehrsfachleute (VSS) zuständig. Die Normierung wird in verschiedenen 
Experten- und Fachkommissionen wahrgenommen, wobei in Bezug auf eCall die Exper-
tenkommission EK 9.07 den Bereich der Europäischen Normierung in CEN TC 278 WG 
15 (e-Safety) abdeckt. Die Schweiz kann für die Mitarbeit in der Europäischen Normie-
rung einen Experten aus dieser Expertenkommission nominieren, der an den Sitzungen 
der CEN TC 278 WG 15 teilnehmen, die Normierung mitgestalten und beeinflussen kann. 
Die Umsetzung der Europäischen Normen (EN) erfolgt in der Schweiz durch eine techni-
sche oder vertragliche Norm (SN). Seitens der Bundesverwaltung ist das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) in der Expertenkommission EK 9.07 des VSS mit einem Experten ver-
treten. Das Bundesamt für Strassen ist auf europäischer Ebene Mitglied von ERTICO, ei-
ner öffentlich-rechtlichen Organisation für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme 
und Verkehrsdienstleistungen in Europa. Allerdings ist für die Mitarbeit in der CEN TC 
278 WG 15 eine Person mit explizitem Telekommunikations-Hintergrund bzw. mit speziel-
ler Ausbildung vonnöten, da die Arbeiten mittlerweile einen hohen spezifisch-technischen 
Stand erreicht haben. Soll zukünftig eine Teilnahme der Schweiz an den CEN TC 278 
WG 15 Sitzungen erfolgen, so wäre deshalb die Ernennung einer ausgewiesenen Tele-
kommunikations-Fachperson notwendig. 

Die Normierung in der Telekommunikation wird auf Europäischer Ebene durch ETSI (Eu-
ropean Telecommunication Standards Institute) wahrgenommen. eCall betrifft den Be-
reich „Transmission Protocoll“ (ETSI MSG/3GPP) sowie die Zertifizierung (ETSI MSG). In 
der Schweiz nimmt der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) die Inte-
ressen der Telecom-Anbieter wahr und wird von den Schweizer Vertretern in ETSI (z.B. 
Swisscom) regelmässig über den Stand der Normierung informiert. Das Bundesamt für 
Kommunikation (BAKOM) beobachtet die Normierung auf europäischer Ebene aktiv und 
ist auch in verschiedenen Gremien vertreten, so z.B. auch in verschiedenen Fachgrup-
pen von ETSI. Sie ist jedoch nur für die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich 
des Fernmeldegesetzes in der Schweiz zuständig und daher mit Beobachter-Status in 
diesen internationalen Gremien vertreten. 

3.2.2 eCall als spezielle Art von Notruf 
Beim eCall handelt es sich um eine spezielle Art von Notruf, welche nur einen sehr gerin-
gen Anteil der gesamten Anzahl Notrufe von mobilen Geräten aus in der Schweiz aus-
machen wird. Aus diesem Grund besteht von Seiten der Schweizerischen Polizeitechni-
schen Kommission (SPTK) der Wunsch, dass für die Notrufzentralen im Falle einer Ein-
führung von eCall Geräte angeschafft werden, die alle Arten von Notrufen (nicht nur 
eCalls) lokalisieren können. Bezüglich ETSI 3 GGP ist deshalb eine vereinheitlichte 
Standardisierung der eCalls sowie der Notrufe von GSM+GPS Mobiltelefonen aus sehr 
wichtig. 

3.2.3 Gesetzliche Ausgangslage für die Schweiz 
Die gesetzlichen Grundlagen über die technischen und administrativen Vorschriften 
betreffend der Leitweglenkung und die Standortidentifikation der Notrufe, der Art. 20 des 
Fernmeldegesetzes (FMG) sowie die Art. 27-30 der Verordnung über Fernmeldedienste 
(FDV) finden sich im Anhang VII.  

In der Schweiz ist die Lokalisierbarkeit von Notrufen gesetzlich in Art. 20 des Fernmelde-
gesetzes verankert: Zugang zum Notruf: „Anbieterinnen von Diensten der Grundversor-
gung haben den Zugang zu den Notrufdiensten so einzurichten, dass der Standort der 
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Anrufenden identifiziert werden kann.“61 

Der Art. 27 der FDV befasst sich ebenfalls mit dem Zugang zum Notruf. Der Art. 28 der 
FDV mit der Leitweglenkung der Notrufe, der Art. 29 mit der Standortidentifikation der 
Notrufe und der Art. 30 mit den besonderen Bestimmungen über Notrufe. 

Sollte eCall in der Schweiz eingeführt werden, müssten diese Vorschriften überprüft und 
möglicherweise angepasst werden. 

3.2.4 Notrufzentralen in der Schweiz 
In der Schweiz sind die Kantone für den Betrieb der Notrufzentralen zuständig, von de-
nen 70 in Betrieb sind62. Dabei werden folgende Notfallnummern unterschieden: 

 112 Europäische Notfallnummer, wird zur Polizei umgeleitet 

 117 Polizeinotruf 

 118 Feuerwehrnotruf 

 143 Dargebotene Hand 

 144 Sanitätsnotruf 

 147 Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 
 

Des Weiteren gibt es in der Schweiz noch folgende (private) Zentralen mit Kurzwahl-
nummer, welche in der Praxis Notrufe entgegennehmen und weiterleiten : 

 140 Pannenhilfe (Patrouille TCS) 

 163 Verkehrsinformationszentrale (viasuisse) 

 1414 Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) 
 

3.2.5 Notruf und Alarm/Haftung 
Eine Herausforderung bei eCall besteht darin, wie zwischen einem Notruf und einem 
Alarm unterschieden wird. Eine Unterscheidungsmöglichkeit wäre, dass es sich bei ei-
nem Sprachanruf bei einer Notrufzentrale um einen Notruf und bei Datenkommunikation 
um einen Alarm handelt. Da das eCall Konzept beide Kommunikationswege benötigt, ist 
die Frage zu klären/definieren, ob es sich beim eCall um einen Notruf oder um einen 
Alarm handelt. 

Ursprünglich gingen Alarme (z.B. Einbruchmeldungen) in der Schweiz direkt an die Not-
rufzentralen. Aufgrund der hohen Anzahl an Fehlalarmen gehen sie heute jedoch an pri-
vate Zentralen, welche die Alarme überprüfen und die notwendigen Schritte einleiten 
(Ausnahme sind Alarme von Banken, Juweliere oder Brandalarme). Bei eCall muss somit 
grosser Wert darauf gelegt werden, Fehlalarme zu vermeiden, ansonsten könnte die An-
forderung entstehen, eCalls nur noch über private Public Safety Answering Points 
(PSAP), welche den eCall zuerst verifizieren, entgegenzunehmen. 

Ebenfalls geregelt werden muss die Frage, wie mit Fehlalarmen umzugehen ist. Analog 
den Fehlalarmen bei Feuermeldern müssen hier möglicherweise auf kantonaler Ebene 
die Gesetze angepasst werden, um die Kosten im Falle eines fälschlicherweise ausgelös-
ten eCalls je nach Umstand dem Verursacher anlasten zu können. 

Das Polizeiwesen und der Polizeinotruf sind Gebiete, welche aufgrund des Subsidiari-
tätsprinzips in die Kompetenz der Kantone fallen. Für den eCall gilt somit, dass das Not-
rufwesen in die Kompetenz auf kantonaler Ebene fällt. Fragen von Verpflichtung, Verant-

                                                      
61  SR 784.10 Fernmeldegesetz. 
62  Eine Übersicht zu den Schweizer Notrufzentralen befindet sich in den technischen und administrativen Vor-

schriften betreffend die Leitweglenkung und die Standortidentifikation der Notrufe, Anhang A und B. 
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wortlichkeiten und eventuellen Haftungsansprüchen müssten beim eCall somit durch die 
kantonale Gesetzgebung beantwortet werden. 

Analog dem Gesetz über den Feuerschutz müssen die Konsequenzen bei Fehlalarmen 
auf kantonaler bzw. Gemeindeebene geregelt werden. Das folgende Beispiel gibt einen 
Auszug über die Behandlung von Fehl- oder Falschalarmen im Gesetz über den Feuer-
schutz des Kantons Zug.63 

 
§ 38 Fehl- oder Falschalarme 
1 Beruht der Feuerwehreinsatz auf einem vorsätzlich oder fahrlässig ausgelösten 
Fehl- oder Falschalarm, kann der Gemeinderat die Kosten des 
Feuerwehreinsatzes in Rechnung stellen. Das Amt für Feuerschutz ist zu informieren. 
2 Kostenpflichtig ist, wer 
a) den Fehl- oder Falschalarm vorsätzlich ausgelöst hat oder 
b) an der Alarmanlage Eigentum oder Besitz hat und die Anlage fahrlässig 
oder vorsätzlich nicht sachgemäss unterhält oder bedient. 

 

3.2.6 Zuständigkeiten in der Schweiz betreffend eCall 
Die für eCall verwendete europäische Notfallnummer 112 ist in der Schweiz im Besitze 
der Polizei. Für alle technischen Belange der Notrufnummern ist die Schweizerische Poli-
zeitechnische Kommission (SPTK), welche der Konferenz der Kantonalen Polizeikom-
mandanten der Schweiz (KKPKS) unterstellt ist, zuständig. 

Das eCall Memorandum of Understanding wurde Ende 2004 vom Bundesamt für Stras-
sen unterzeichnet. Somit gilt das Bundesamt für Strassen bezüglich eCall in der Schweiz 
als Ansprechpartner gegenüber den Europäischen Institutionen. Für das Bundesamt für 
Strassen liegen die Vorteile von eCall vor allem in der raschen Verfügbarkeit von Unfall- 
und Störfallmeldungen in ihrer Verkehrsmanagementzentrale. Durch die Mitgliedschaft 
des Bundesamts für Strassen bei ERTICO, der Europäischen Vereinigung für Ver-
kehrstelematik, ist der Bezug zu eCall ebenfalls naheliegend, ist doch ERTICO aktiv an 
der Gestaltung von eCall beteiligt. Wie dies auch bei anderen EU-Mitgliedsstaaten der 
Fall war, wurde die Initiative für eCall von den jeweiligen Verkehrsministerien ergriffen, 
die Umsetzung wurde jedoch an die zuständigen Organe in den Innenministerien oder 
Kommunikationsministerien übergeben. In der Schweiz ist aufgrund der noch offenen 
Fragen zu eCall der Vollzug noch nicht an die zuständigen kantonalen Organe erfolgt. 

Ein erstes informelles Gespräch mit Vertretern des Bundesamtes für Strassen, des Bun-
desamtes für Kommunikation sowie der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission 
fand Ende April 2008 statt. Dabei wurden die verschiedenen Interessen und Zuständig-
keiten betreffend eCall erläutert: 

 Bundesamt für Strassen ASTRA: Verkehrsmanagement & Typenprüfung (fahrzeug-
seitig). 

 Bundesamt für Kommunikation BAKOM: gesetzliche Rahmenbedingungen für die 
Übermittlung von eCalls mittels Schweizer Mobilfunknetzen.  

 Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS): Empfang der 
Notrufe 112. 

 Der Vollzug sollte weiterhin auf kantonaler Ebene durch die regionalen Notruf-
zentralen sowie die regionalen Einsatzkräfte erfolgen. 

 

                                                      
63  Gebäudeversicherung Zug (1994). 
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Aus diesem Gespräch wurde die mögliche Integration von eCall in das Schweizer Notruf-
system wie folgt skizziert: 
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Abbildung 19: Schema der Behandlung von Notrufen und möglicher eCalls in der 
Schweiz 

Um die anstehende Umsetzung von eCall auf Europäischer Ebene genauer zu verfolgen, 
aber auch die für die Schweiz daraus resultierenden Anforderungen zu behandeln, soll-
ten in der Schweiz möglichst rasch die für die Notrufe zuständigen Stellen in einer Pro-
jektgruppe miteinbezogen werden, um sich mit der Thematik von eCall auseinander zu 
setzen und die Beteiligung der Schweiz bei deren Einführung zu koordinieren.  

Da die Entwicklung von eCall auf europäischer Ebene so weit fortgeschritten ist, dass die 
Einführung mit grösster Wahrscheinlichkeit stattfinden wird, muss sich die Schweiz in 
nächster Zeit damit befassen, wie sie eCalls mit ihrem vorhandenen Notrufzentralen-
system verarbeiten wird. 

46 März 2009 



 

 



1237  |  Nächste Schritte und Empfehlung für das weitere Vorgehen bezüglich eCall in der Schweiz 

4 Nächste Schritte und Empfehlung für das 
weitere Vorgehen bezüglich eCall in der 
Schweiz 

4.1 eCall in Europa 
Das Ziel der Einführung von eCall im Jahre 2010 scheint eher unrealistisch zu sein. Die 
Vertreter der Automobilindustrie geben diesbezüglich zu verstehen, dass für die Einfüh-
rung einer neuen Fahrzeugtechnologie etwa drei Jahre benötigt werden. Ein realistischer 
Einführungstermin wäre für sie somit frühestens ab 2012 denkbar. Die Europäische 
Kommission möchte jedoch am geplanten Einführungstermin im Jahre 2010 festhalten, 
da bereits mehrere EU-Mitgliedsstaaten mit der Implementierung von eCall begonnen 
haben und das Verschieben des Einführungstermins verschiedene weitere Verzögerun-
gen verursachen würde, welche die Einführung von eCall noch weiter verzögern würden. 
Ausserdem benötigt auch die entsprechende Umsetzung oder Änderung des nationalen 
Rechts im Hinblick auf die Anforderungen, die mit eCall im Zusammenhang stehen, in 
den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten mehr Zeit. Diese Änderungen müssen durch die je-
weiligen Ämter oder sogar Parlamente gutgeheissen werden, weshalb der Einführungs-
termin im Jahre 2010 unrealistisch scheint. Realistischer ist hingegen der Einführungs-
termin im Jahr 2012. 

Gemäss der eSafety Support Group64 gibt es zwei Hauptherausforderungen, welche sich 
der Implementierung von eCall stellen.  

 Das Fehlen der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding durch die zwei 
grossen EU Mitgliedsstaaten Frankreich und England. 

 Die vollständige Spezifizierung des eCall Systems (Standardisierung) ist noch fehlend.  
 

Die Entwicklung bezüglich der Standardisierung ist entscheidend, da es viele EU-
Mitgliedsstaaten gibt, welche keine konkreten Schritte zur Implementierung von eCall 
vornehmen, solange die Standardisierung nicht definitiv ist. Eine definitive Standardisier-
ung ist somit die Voraussetzung für eine termingerechte Implementierung von eCall in 
Europa. Diesbezüglich wurden jedoch grosse Fortschritte gemacht, d.h. die definitive 
Standardisierung ist im Gange und sollte dieses Jahr vorhanden sein. 

Das Fehlen der Unterschriften von Frankreich und Grossbritannien im eCall Memoran-
dum of Understanding (MoU) ist eine grosse Lücke, welche die EU schliessen möchte. 
Sowohl Frankreich als auch Grossbritannien arbeiten auf Fachebene beim eCall Projekt 
mit, es ist daher wohl mehr eine Frage der Zeit, wann diese beiden EU-Mitgliedsstaaten 
das Memorandum of Understanding ebenfalls unterschreiben und aktiv bei der Einfüh-
rung von eCall mitarbeiten werden. 

Die Europäische Kommission ist somit gewillt, das eCall-Projekt voranzutreiben und die 
notwendigen Schritte für die Implementierung auf Europäischer Ebene zu unternehmen. 
Das baldige Vorhandensein der notwendigen Normierung unterstützt dieses Vorhaben, 
indem sich nun sowohl die Automobilindustrie als auch die PSAP auf definitive Standards 
verlassen und darauf das eCall-System aufbauen können. Mit dem 10-Stufen Programm 
auf freiwilliger Basis zur Umsetzung von eCall versucht sie, die Eigeninitiative der EU 
Mitgliedsstaaten zu fördern, um die notwendigen Schritte für die Einführung von eCall 
durchzuführen.  

 

                                                      
64  eSafety support (2007) [1]: Analysis of progress. 
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4.2 eCall in der Schweiz 
Die europäischen Institutionen haben ihren politischen Willen mehrfach bestätigt, eCall 
zum Durchbruch zu verhelfen, somit verpflichten sich auch immer mehr EU-Mitglieds-
staaten, die Einführung von eCall auf nationaler Ebene zu unterstützen. Es ist daher mit 
grösster Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass im nächsten Jahrzehnt Fahrzeuge 
mit standardmässiger eCall Option angeboten werden und auch in der Schweiz zirkulie-
ren werden. 

Aus diesem Grund ist die Fragestellung für die Schweiz nicht mehr, ob und wie eCall vo-
rangetrieben werden soll. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Notruf via eCall bei 
einem Unfall eines standardmässig ausgerüsteten Fahrzeugs in der Schweiz empfangen 
und verarbeitet werden soll, dann muss für die Schweiz geklärt werden, welche Organi-
sation für die Entgegennahme der eCalls zuständig sein wird, wie sie behandelt werden 
müssen und welches die Rechtsgrundlagen dafür sind. 

Da durch diese Fragestellung mehrere Bundesämter sowie die Notrufzentralen in der 
Schweiz betroffen sein werden, empfehlen wir, für eCall eine Projektgruppe zu bilden. 
Diese Projektgruppe soll aus dem bei eCall involvierten Bundesamt für Strassen, dem 
Bundesamt für Kommunikation sowie der Konferenz der Kantonalen Polizei-
kommandanten der Schweiz (KKPKS) bzw. der Schweizerischen Polizeitechnischen 
Kommission (SPTK) bestehen. 

Das Bundesamt für Strassen sollte weiterhin in der eCall Projektgruppe mitbeteiligt sein, 
einerseits bezüglich der fahrzeugseitigen Ausrüstung, für die es zuständig ist, anderer-
seits aber auch betreffend der Anbindung der Verkehrsmanagementzentrale an die Un-
fallmeldungen. Die Anbindung der Verkehrsmanagementzentrale des Bundes soll über 
den bestehenden Datenaustausch zwischen dem Bundesamt für Strassen sowie der Po-
lizei erfolgen. 

Das Bundesamt für Kommunikation sollte in dieser Projektgruppe bezüglich der notwen-
digen Anpassung der Verordnungen und Vorschriften vertreten sein und auf fach-
technischer Ebene (z.B. Normierung) unterstützen. 

Die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) bzw. die 
Schweizerische Polizeitechnische Kommission (SPTK) ist als Besitzerin der Notrufnum-
mer 112 ebenfalls in der Projektgruppe einzubeziehen. 

In dieser vorgeschlagenen Projektgruppe sollten in erster Linie die Zuständigkeiten be-
züglich eCall geregelt werden, insbesondere die Frage, wer diese auf welchen Ebenen 
wahrnimmt (EU - Schweiz - Kantone). Die vorgeschlagene Projektgruppe sollte sich - 
insbesondere bezüglich der Federführung für die Umsetzung von eCall in der Schweiz - 
selbst konstituieren. 

Wir schlagen daher vor, dass der VSS auf der Basis dieses Berichts diese eCall Projekt-
gruppe initiiert und in der ersten Phase begleitet. 
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Abbildung 20: Zuständigkeiten bezüglich eCall in der Schweiz 

 

Ebenfalls von Bedeutung für das weitere Vorgehen bezüglich eCall ist, Technologien, 
welche eCall substituieren könnten, laufend zu beobachten. Zu solchen Technologien 
gehören beispielsweise Notruffunktionen mit Ortsbestimmung in Mobiltelefonen mit GPS. 
Die rasche Entwicklung und ein kommerzieller Erfolg von solchen neuartigen Technolo-
gien könnten einen wesentlichen Bestandteil des heutigen eCall Konzeptes in Frage stel-
len und dadurch seine Implementierung stark beeinflussen. Daher ist aus unserer Sicht 
die diesbezügliche Koordination auf internationaler Ebene von Bedeutung. Diese Koordi-
nation und insbesondere die internationale Normierung sollte von der VSS Fachkommis-
sion (FK) 9 „Strassenverkehrstelematik“ aktiv begleitet werden.  
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Für das weitere Vorgehen von eCall in der Schweiz wird empfohlen, dass: 

 der VSS auf Empfehlung dieser Studie eine Projektgruppe „eCall Schweiz“ einberuft, 

 dazu das Bundesamt für Strassen, das Bundesamt für Kommunikation sowie die Kon-
ferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) zur Teilnahme eingeladen 
werden, 

 der VSS die Erkenntnisse aus dieser Studie für das weitere Vorgehen bezüglich eCall 
in der Schweiz darstellt; die Projektgruppe wird die Projektorganisation selber neu de-
finieren, 

 die neuen Zuständigkeiten den internationalen Gremien (insbesondere der Euro-
päischen Kommission) kommuniziert werden, 

 die Projektgruppe eCall in der Schweiz die Entwicklung von eCall auf internationaler 
Ebene beobachtet und ihre Bedürfnisse in den jeweiligen Gremien einbringt, 

 die Projektgruppe eCall in der Schweiz sich darauf vorbereitet, die Einführung von 
eCall in der Schweiz zu koordinieren, wenn sich dies auch auf europäischer Ebene 
konkretisiert. 
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I Übersicht von eCall Forschungsprojekten 

I.1 EU Forschungsprojekte (mit Mitwirkung von ERTICO) 
I.1.1 E-MERGE – Projekt 

Start April 2002 

Ende Juni 2004 

Im E-MERGE Projekt wurde ein europaweit harmonisiertes eCall System basierend auf 
der europäischen Notrufnummer 112 entwickelt. 

E-MERGE bestimmte die funktionelle Architektur für die Sendung von Informationen – 
zusammen mit dem 112 Sprachanruf – direkt zu den Notrufdiensten im Falle eines Un-
falles. 

Ein wichtiger Entscheid des Projektes ist, dass 112 sowohl für Sprache, als auch für Da-
ten verwendet wird. Ein „Minimum Set of Data“ (MSD) wird über den Sprachkanal gesen-
det. Dieses Datenpaket enthält Details über Ort, Zeit, Fahrzeugidentifikation, als auch In-
formationen über die Schwere des Unfalls. Sobald das System auf einem gesamteuropä-
ischen Niveau implementiert sein wird, ermöglicht es eine schnellere und genauere Re-
aktion auf den Unfall.  

E-MERGE entwickelte Prototypen und demonstrierte das eCall Konzept durch die Eröff-
nung einer direkten eCall Kommunikation basierend auf der 112 Nummer und der Daten-
übertragung einer vereinbarten/definierten Mitteilung in Opel, Volvo, Fiat und SEAT Test-
fahrzeugen direkt zu den PSAPs (Public Safety Answering Points) in Schweden, 
Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Italien. Ebenfalls erstellt wurde ein Link zu 
privaten Dienstanbietern um zusätzliche Informationen zu generieren. Ebenso wurde eine 
Schnittstelle von den obenbeschriebenen PSAPs zu den Dienstanbietern in Schweden, 
Italien, Spanien, Deutschland, Gross Britannien und den Niederlanden getestet. 

Das E-MERGE Konzept wurde von der eSafety Forum Driving Group für eCall auf-
genommen. Eine wichtige Folge der Annahme des E-MERGE Konzepts war die Ein-
führung des Memorandum of Understanding (MoU) für die Einführung von eCall im Au-
gust 2004. 

Aufgrund der Untersuchungen im Projekt konnte festgestellt werden, dass eine vollstän-
dige Einführung des E-MERGE Systems zu einer Reduktion der Anzahl Unfälle in folgen-
dem Umfang führt: 

 Todesfälle: 5% Reduktion 

 Schwer Verletzte: 10% Reduktion (werden Leichtverletzte) 

 Leicht Verletzte: Kein positiver Effekt erwartet  
 
Diese Reduktion bedeutet, dass in der EU jährlich rund 2000 Menschleben gerettet und 
beinahe 4 Milliarden Euro Einsparungen an Sozial- und Gesundheitskosten sowie an 
„verlorenem öffentlichen“ Einkommen resultieren. Von den Einsparungen profitieren be-
sonders folgende drei Anspruchsgruppen: 

 Öffentlichkeit (bessere medizinische Verfassung, höhere Produktivität, weniger Stau). 

 Versicherungsunternehmen (tiefere medizinische Kosten, tiefere Unfallkosten, höhere 
Produktivität, tiefere administrative Kosten). 

 Einzelne Automobilisten (bessere medizinische Verfassung, tiefere Unfallkosten, hö-
here Produktivität). 

 
Die notwendigen Investitionen des Systems betragen gemäss E-MERGE etwa 20 Milliar-
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den Euro; dies bedeutet, dass die Investitionskosten nach etwa vier Jahren amortisiert 
sind. Ohne Vorschrift, eCall zwingend in Europa einzuführen, dauert es etwa 10 Jahre, 
bis die Vorteile des Systems voll zum Vorschein kommen. Die grösste Herausforderung 
bei der Implementierung liegt darin, dass die Kosten und der Nutzen des Systems von 
unterschiedlichen Organisationen getragen werden. Somit sind eine klare Strategie und 
eine zentrale Koordination für die Implementierung von eCall von besonderer Bedeutung.  

Wichtigste quantifizierbare Vorteile von eCall für die verschiedenen Anspruchsgruppen: 

 Fahrzeughersteller: zusätzlicher Marktwert pro Fahrzeug: 400-600 Euro.  

 Öffentliche Behörden: tiefere Ausgaben für die soziale Sicherheit und höhere Steuer-
einnahmen. 

 Versicherungsunternehmen: tiefere Ausgaben für Verkehrsunfälle.  

 Einzelne Automobilisten: tiefere kollektiv zu tragende Kosten. 

 Behörden: geringere medizinische Kosten.  

 Gerätehersteller: Markpotenzial von rund 1.2 -1.5 Milliarden Euro.  

 Mobilfunkbetreiber: zusätzliche Abonnementen.  
 

Wichtigste Kostenfaktoren: 

 Endkonsumenten: Kauf und Installation von eCall-Geräten.  

 Notrufzentralen: Aufrüstung ihrer PSAPs.  

 Fahrzeughersteller, Versicherungsunternehmen und andere Serviceanbieter: An-
passung des Back-Office.  

 Fahrzeughersteller, Notrufzentralen, Blaulichtorganisationen, andere Serviceanbieter: 
Schulung des Personals. 

 
Das E-MERGE Projekt ist der Vorgänger des im Folgenden beschriebenen GST Rescue 
Projektes. 

 

www.e-merge.org 

www.gstforum.org 
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I.1.2  GST RESCUE – Projekt  

 

Start Juni 2004 

Ende 2007  

Auf das E-MERGE Projekt folgte das GST RESCUE Projekt. 

GST RESCUE ermöglicht die Übertragung von Daten, welche von fahrzeugseitigen 
eCalls generiert werden, zu den verschiedenen Ebenen der PSAPs (Public Safety Ans-
wering Points). Es erreicht die Einsatzfahrzeuge um schneller und effektiver zu reagieren.  

Des Weiteren konzentriert sich GST RESCUE auf die Effizienz der Rettungsaktionen mit 
dem Ziel, die Sicherheit und Geschwindigkeit der Rettungsfahrzeuge zum Erreichen der 
Unfallstelle zu optimieren. Dies bedingt ein hybrides Navigationssystem für die Rettungs-
fahrzeuge sowie ein „blue corridor“ System, welches eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug Kom-
munikation verwendet und andere Fahrzeuge über das Annähern des Rettungsfahrzeugs 
benachrichtigt. Die Sicherheit an der Unfallstelle wird durch ein „virtual coning“ System 
gewährleistet, welches Warnsignale an die sich annährenden Strassenbenutzer sendet. 
Nachdem das Rettungsfahrzeug die Unfallstelle verlässt, ermöglicht das System die 
Übertragung der Unfalldaten an das Spital. 

 

Abbildung 21: Architektur von GST RESCUE65 

www.gstforum.org/en/subprojects/rescue/about_gst_rescue/about_gst_rescue.htm 

                                                      
65 GST Forum (2007) [1]. 

März 2009 55 



1237  |  Anhänge 

GST RESCUE fokussiert sich auf die folgenden technologischen Ziele. Es wird: 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung eines Expertensystems für das fahrzeugseitige System ermöglichen. 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung der Schnittstellen zwischen der ersten und zweiten Ebene der PSAPs ermög-
lichen. 

 den Gebrauch eines gemeinsamen Fahrzeugprotokolls – wie im GST beschlossen – 
für die Schnittstelle zwischen PSAP und den Rettungsfahrzeugen spezifizieren, testen 
und validieren. 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung einer hybriden Navigationslösung, welche die Rettungsfahrzeuge effektiv zur 
Unfallstelle leitet, ermöglichen. 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung, der von den Rettungsfahrzeugen generierten Unfallberichten und deren Wei-
terleitung an die verantwortlichen Notfallkontrollräume ermöglichen.  

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung, der Datenschnittstelle zwischen den Ambulanzen und Spitälern mit dem Ziel 
der technischen Hilfe und „Fern-Hilfe“ (wie Tele-Diagnose) zu den Notärzten im Ret-
tungsfahrzeug ermöglichen. 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung, der Schnittstelle unterstützen, welche den Spitälern ermöglicht, die Unfallda-
ten von den Rettungskräften zu empfangen und zu verarbeiten. 

 die Spezifizierung und die Unterstützung in der Entwicklung, den Tests und der Vali-
dierung der Datenkommunikation zwischen den Rettungsfahrzeugen und der „here I 
come“ Information („blue corridor“) unterstützen, um andere Fahrzeuge von der Route 
der Rettungsfahrzeuge wegzuleiten sowie das Bereitstellen von „virtual coning“ Sys-
temen am Unfallort ermöglichen. 

56 März 2009 
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I.1.3 eSafety Driving Group on eCall 

 

Start November 2002 

Ende Schlussbericht im November 2006 eingereicht 

Die „Driving Group on eCall“ ist eine der Arbeitsgruppen, welche durch die Europäische 
Kommission im Rahmen des eSafety Forums eingesetzt wurde. eSafety ist eine gemein-
same Initiative der Industrie und der Öffentlichkeit für die Verbesserung der Strassensi-
cherheit durch den Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Die eCall Driving Group ist im eSafety Forum zum Schluss gekommen, dass ihre Ziele er-
reicht wurden und keine weiteren Schritte möglich sind, bis das Folgende geschehen ist: 

 Es muss die für eCall angemessene politische Umwelt geschaffen werden, mit einer 
aktiven und koordinierten Unterstützung durch die EU. Es braucht das Mandat um mit 
der Entwicklung weiterzugehen sowie die Koordination der Arbeit zwischen den ver-
schiedenen Beteiligten um das Ziel von eCall zu erreichen. 

 
In den Empfehlungen des Schlussberichtes bemerkt die eCall Driving Group, dass die 
Möglichkeit, eCalls zu generieren, von zwei Hauptfaktoren abhängt: 

 Die Bereitschaft aller Parteien, ihren Einsatz aufeinander abzustimmen. 

 Die Einigung auf ein ökonomisches Modell mit den damit zusammenhängenden finan-
ziellen Mechanismen. 

 
Um dies zu erreichen wird empfohlen, dass folgende Schritte (aufgelistet nach ihrer Prio-
rität) ausgeführt werden müssen: 
 

 Die Mitgliedsstaaten einigen sich, ihre Rettungsressourcen zu rationalisieren und auf-
einander abzustimmen. 

 Die Europäische Kommission nimmt eine aktive Rolle bezüglich Unterstützung der 
Harmonisierung der Handlung der zuständigen Notrufstellen ein. 

 Die Fahrzeugindustrie, die Telekommunikationsindustrie und alle eCall Dienstleister 
müssen sich auf die notwendigen Standards einigen (sowohl in ihren Kerngebieten, 
als auch hinsichtlich der Schnittstellen zwischen den angrenzenden Gebieten). 

 Die Rolle der öffentlichen und privaten Versicherungsdienstleistungen müssen durch 
die eCall Driving Group weiterhin beobachtet werden.  

 

www.ertico.com  
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I.1.4 CGALIES - Project 

C.G.A.L.I.E.S Start Mai 2000 

Ende Schlussbericht im Februar 2002 veröffentlicht 

Als die „Coordination Group on Access to Location Information by Emergency Services“ 
(CGALIES) ins Leben gerufen wurde, lag ihre Hauptaufgabe in der Identifikation der rele-
vanten Implementierungsprobleme im Hinblick auf die Verbesserung der Notfalldienste in 
Europa durch die Bereitstellung von Ortungsinformationen und in der Analyse und Kon-
sensfindung bezüglich einer europaweiten Implementierung unter Berücksichtigung der 
Sichtweisen und Meinungen von allen relevanten Mitwirkenden. 

Es wurde anerkannt, dass, obwohl einige Probleme möglicherweise besser auf nationaler 
Ebene gelöst werden könnten, eine Diskussion auf europäischer Ebene dem Prozess zur 
Bildung eines Konsens förderlich ist. Um dieses Ziel zu erreichen hat CGALIES ihre Ar-
beit folgendermassen organisiert: 

 Arbeitspaket 1 (WP1): Minimale Standards zur Genauigkeit der Daten zur Ortung, zur 
Verlässlichkeit und zum Evolutionspfad. Minimum Anforderung an das Referenz-
system zur Ortung. 

 Arbeitspaket 2 (WP2): Minimale funktionale Standards für das „Routing“ und die 
Netzwerke. Minimum Standards für die Datenbanken. Minimum Standards für die 
PSAP. 

 Arbeitspaket 3 (WP3): Analyse der Finanzierung und der Kosten u.a. im Hinblick auf 
die Art und Qualität der Service- und Implementierungsfragen. 

 

http://ec.europa.eu/environment/civil/pdfdocs/cgaliesfinalreportv1_0.pdf 
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I.2 Nationale Forschungsprojekte 
I.2.1 Projekt Finnland 

 

Öffentlicher eCall Testservice im Juni 2005 

Erste detaillierte Unfallsstudie im November 2005 ab-
geschlossen 

Ende 2008 sollten PSAPs eCalls empfangen können 

Finnland ist eines der Länder, welches bei der Implementierung von eCall führend ist. 
Finnland war der erste Staat, welcher das eCall MoU unterzeichnet hat. Besonders das 
Ministerium für Transport und Kommunikation sowie das Ministerium für Inneres setzen 
sich in Finnland für eine rasche Implementierung ein. Aufgrund einer Regierungs-
entscheidung aus dem Jahre 2006 sollen alle PSAPs bis Ende 2008 mit den erforderli-
chen Empfangssystemen ausgerüstet sein. 

Welchen Nutzen von eCall in Finnland erwartet wird, zeigt sich in einer Unfallstudie. In 
der Unfallstudie wurde unter anderem untersucht, welchen Einfluss eCall auf die Anzahl 
Todesfälle im Strassenverkehr in Finnland hat. Es wurden die Todesfälle aus den Jahren 
2001-2003 untersucht. 

 

Abbildung 22: Einfluss von eCall in Finnland66 

Es wurde analysiert, wie viele der Todesfälle im Strassenverkehr durch eCall hätten ver-
hindert werden können. Hierbei wurde zusätzlich unterschieden, ob es sich beim Unfall 
um ein Fahrzeug handelte, bei welchem es möglich gewesen wäre, eCall einzubauen 
und Fahrzeugen, bei welchen es - mit der bestehenden eCall Technologie - nicht möglich 
gewesen wäre, das System einzubauen (Motorräder). Die Untersuchung ergab, dass 
4.6% der Todesfälle auf finnischen Strassen mit eCall hätten verhindert werden können. 
Der grösste Nutzen von eCall wird bei Unfällen auf abgelegenen Nebenstrassen, bei 
Nacht und wenig Verkehr erwartet. 

                                                      
66 VTT Technical Research Centre of Finland (2006). 
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Finnland strebt eine rasche Implementierung eines gesamteuropäischen eCall Systems 
an. Aus diesem Grunde haben sich finnische eCall Experten 5 Prinzipien für die Umset-
zung von eCall gesetzt. 

 Für die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem PSAP sollte auf bereits be-
stehende Kommunikationstechnologie, Netzwerke und Standards zurückgegriffen 
werden. 

 Die Datenübertragung von Service Center zu PSAPs ist sicher und sollte gleichzeitig 
einen EU weiten Wettbewerb zwischen Service Centern zulassen. 

 Eine EU-weite Interoperabilität der Terminals muss durch eine zentralisierte Zertifizie-
rung der Terminals auf EU-Ebene gesichert sein. 

 Die EU-Mitgliedsstaaten sollen sich auf eine rasche EU-weite interoperable Implemen-
tierung von eCall in den PSAPs einigen. 

 eCall Terminals sollten in allen Fahrzeugen innerhalb eines engen Zeitplans obligato-
risch werden. 

http://www.ecall.fi  
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I.2.2 Pilotprojekt Österreich 

 

Start Juli 2006 

Ende September 2006 

In Österreich führte das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) zusammen mit den Partnern Dolphin Technologies, dem Österreichischen Au-
tomobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) und Mobilkom Austria ein Pilotprojekt be-
züglich eCall durch. 100 Testfahrer nahmen am Projekt teil.  

Für das eCall Projekt wurde das GPS Tracking System Satalarm von Dolphin Technolo-
gies verwendet. Dieses System verfügt über einen externen Crashsensor und einen roten 
Notfallknopf. Die SIM Karte von Mobilkom Austria ermöglicht die Kommunikation. Nach 
dem Auslösen des Alarms wurde die ÖAMTC Einsatzleitung über zwei verschiedene 
Wege informiert. Eine SMS wurde auf der IT Plattform TELECOMMANDER von Mobil-
kom Austria zu einem e-Mail unformatiert und gesendet. Diese E-Mail enthält alle rele-
vanten Daten bezüglich dem Fahrer und dem Fahrzeug, sowie bezüglich der Position von 
welcher aus die Nachricht gesendet wurde. Des Weiteren wurden die Daten des nächs-
ten PSAP angegeben. Zur gleichen Zeit wird ein Sprachanruf zu einer speziellen Tele-
fonnummer der Einsatzzentrale ausgelöst. Ein integrierter Sprachprozessor informierte 
über den Grund des Alarms (Unfall, Notfall, Diebstahl) und über die Identität des Fahr-
zeuges. 

Zusätzlich ist es möglich die momentane Position des Fahrzeugs mittels Koordinaten ab-
zufragen. 

Jeder der Testfahrer musste mindestens 10 und maximal 12 Alarme auslösen. Der simu-
lierte Alarm informierte die Einsatzzentrale, welche den Fahrer über eine bestimme Mobil-
telefonnummer zurückrufen musste. Die Einsatzleitung musste klären, ob es sich bei dem 
Alarm um einen Testalarm oder einen wirklichen Notfall handelte und ob die übertragene 
Position des Fahrzeugs korrekt sei. In den eCall Testfahrer-Pass mussten anschliessend 
die Uhrzeiten der Auslösung und des erfolgten Rückrufes der Einsatzzentrale sowie die 
Angabe, ob die Fahrzeugposition korrekt übermittelt wurde, eingetragen werden. Nach 
Abschluss der erforderlichen Testalarme waren die Ergebnisse auf der eCall Webseite 
einzutragen. Parallel wurden auch von der ÖAMTC Einsatzzentrale Aufzeichnungen ge-
führt. In diesen wurde die Zeitdifferenz zwischen dem Eingehen der Alarme per Mail und 
Sprachanruf aufgezeichnet. Mobilkom Austria führte ergänzend eine Auswertung des 
Eintreffens von Sprachanrufen und Alarm-SMS durch. Es zeigte sich, dass 72% der 
Alarme innerhalb von zwei Minuten beantwortet wurden. 

Weiter gab es einen Fragebogen für die Testfahrer. 60% der Testfahrer gaben an, dass 
sie zwischen 9 und 14 Euro pro Monat für ein solches System zahlen würden. Beinahe 
jeder zweite Testfahrer wäre bereit mindestens 500 Euro für eine Hardwareeinheit inklu-
sive Installation zu zahlen. 

http://www.e-call.at/ecall-pilot-2006.php  
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I.2.3 Pilotprojekt ADAC Deutschland 

 

Start März 2007 

Ende Mai 2007 

In der unter der Leitung des ADAC durchgeführten Studie sollte die grundsätzliche 
Machbarkeit eines automatischen europäischen Notrufssystems nachgewiesen werden. 
Es ging dabei noch nicht um die Berücksichtigung von letzten Details bezüglich der tech-
nischen und organisatorischen Ausführung. Die vom ADAC durchgeführten Machbar-
keitstests prüften auch die grenzüberschreitende Abwicklung von eCalls. 

Beim Test waren 9 Testfahrzeuge in den Ländern Deutschland, Italien und Österreich 
während 10 Tagen unterwegs. Um den grenzüberschreitenden Verkehr zu simulieren, 
war in jedem Land ein Fahrzeug mit einer deutschen, einer österreichischen und einer 
italienischen SIM Karte ausgerüstet. Die Bearbeitung der Anrufe fand in den zentralen 
Callcentern der Automobilclubs statt. Total wurden 834 Test-Anrufe verarbeitet. 

Im Test konnte aufgezeigt werden, dass das eCall System insgesamt machbar ist. Die 
empfohlene Laufzeit und die Standortgenauigkeit wurden im Test erfüllt bzw. übertroffen. 
Es wurden weiter bei allen erfolgreichen Anrufen die Daten vollständig übertragen. Im 
Test konnte auch ein Problempunkt aufgezeigt werden: entscheidend für das Funktionie-
ren von eCall ist eine ausreichende Mobilfunknetzabdeckung. So kam es zu nicht erfolg-
reichen Anrufen in Gebieten mit geringem Mobilfunkempfang (bspw. in Garagen, Tunnels 
und Gebieten mit schwacher Netzabdeckung).67  

http://www.adac.de 

 

                                                      
67 ADAC (2007). 
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I.3 Andere (kommerzielle) Projekte 
Verschiedene Fahrzeughersteller (bspw. General Motors, BMW, Volvo) bieten mit dem 
eCall vergleichbare Lösungen auf privater Basis an. Der eCall geht somit nicht direkt zum 
nächsten PSAP sondern zu einem privaten Dienstanbieter. Wenn es nicht möglich ist, mit 
dem Fahrer bzw. den Insassen zu kommunizieren oder Notfalldienste benötigt werden, 
wird der zuständige PSAP informiert und erhält vom Dienstanbieter Informationen über 
das Fahrzeug und dessen Position.  

Die ausgerüsteten Fahrzeuge verfügen über einen GPS Empfänger und ein integriertes 
GSM Telefon. Der Fahrer benötigt keine zusätzliche SIM Karte. Der Service funktioniert 
in mehreren Ländern in Europa (grenzüberschreitend) und wird stetig weiter expandiert. 

Voice

Vehicle Private SP PSAP

Position SMS Position via

FAX, E-Mail, Voice

VoiceVoice

Vehicle Private SP PSAP

Position SMS Position via

FAX, E-Mail, Voice

Voice

 

Abbildung 23: Architektur zur momentanen privaten eCall Lösung  
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I.3.1 On Star (U.S.A. & Kanada) 
Mit dem OnStar System können Autofahrer Notrufe senden, 
Ferndiagnosen durchführen lassen und auch Navigationsdienste in 
Anspruch nehmen. Die Kosten für den OnStar Service betragen 
jährlich 199 bzw. 299 U.S. $ (je nach Servicepaket siehe Grafik). Der 
Service wird von rund fünf Millionen Autofahrern genutzt. Bei OnStar 
handelt es sich um eine von General Motors gehaltene Tochterfirma. 
Folgende Marken (der GM Produktlinie) bieten OnStar in ihren 
Neufahrzeugen an: Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, GMC, Saturn, 

Hummer und SAAB. Weiter bietet OnStar Dienstleistungen für Fahrzeuge der Marken 
Acura, Audi, Isuzu, Lexus, Subaru, and Volkswagen sowie den Wohnmobilherstellern 
American Coach, Fleetwood, Monaco, und Newmar an. 

Der mit dem eCall vergleichbare Service nennt sich Advanced Automatic Collision Notifi-
cation (AACN). 

Neben den Notrufen bietet das OnStar System mehrere weitere Zusatzfunktionen. So soll 
es beispielsweise ab 2009 möglich sein, dass die Polizei die Geschwindigkeit eines mit 
OnStar ausgerüsteten Fahrzeuges - im Falle eines Diebstahls - über Mobilfunk bis zum 
Stillstand drosseln kann. Diese Dienste sind jedoch insbesondere in Bezug auf die Da-
tenschutzproblematik umstritten.  

Neben der Lokalisierung und der Beeinflussung der Geschwindigkeit von gestohlenen 
Fahrzeugen bietet OnStar Zusatzdienste wie beispielsweise „Remote Door Unlook“ 
(Fernöffnung des Fahrzeugs im Falle, dass der Schlüssel im Auto eingeschlossen wird), 
Remote Horn and Lights (Fahrzeug signalisiert seinen Standort wenn der Fahrer nicht 
mehr genau weiss, wo er es abgestellt hat). 

In folgender Tabelle sind die Kosten von OnStar in Abhängigkeit des Servicelevels aufge-
listet. Es muss hier berücksichtigt werden, dass es sich bei OnStar um einen kommerziel-
len Mehrwertsdienst handelt. Es werden viele Zusatzdienste geboten, welche das Auto-
fahren komfortabler machen, die jedoch nicht lebensrettend sind. Der Dienst Emergency 
Services ist vergleichbar mit dem eCall. Im Hinblick auf das Ziel von eCall, möglichst viele 
Menschenleben durch eine schnelle und präzise Alarmierung zu retten, muss deshalb 
abgewogen werden, ob nicht ein schlanker Service angemessener ist. Eines der Haupt-
ziele von eCall soll die Ausrüstung von möglichst allen europäischen Fahrzeugen sein. 
Zum Erreichen dieses Ziels ist ein möglichst günstiges, schlankes System von Vorteil. 
Das Spezielle an OnStar im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ist, dass GM nicht nur 
Luxusfahrzeuge mit dem System ausrüsten will. Ziel ist vielmehr möglichst die gesamte 
Produktpalette mit OnStar auszurüsten. 

http://www.onstar.com 
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Abbildung 24: Kosten von OnStar68 

                                                      
68 OnStar (2008). 
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I.3.2 BMW Assist (BMW ConnectedDrive) 
BMW bietet unter dem Namen BMW ConnectedDrive ein mit 
OnStar vergleichbares Paket an. BMW ConnectedDrive umfasst 
„Individuelle Online-, Assistenz- und Service-Systeme im Fahr-
zeug“69. 

BMW Conntected Drive umfasst die Teilbereiche BMW Assist, 
BMW Online, BMW Tracking, BMW TeleServices sowie Fahrerassistenzsysteme.  

Beim Teilbereich BMW Assist wird der Fahrer auf Knopfdruck mit einem telefonischen 
Auskunftsdienst verbunden. Neben Informationen zur Verkehrslage, zum Zielort etc. be-
inhaltet BMW Assist auch einen automatischen Notruf, bei welchem auch der Standort 
sowie Fahrzeugdaten an die Einsatzzentrale weitergeleitet werden. Sobald ein Aufprall 
mit einer bestimmten Stärke erfolgt, sendet das System automatisch einen Notruf aus, 
der über BMW Assist unverzüglich an die nächste Rettungsleitstelle weitergeleitet wird, 
inklusive der genauen Fahrzeugposition. Zudem wird analog zu eCall eine Sprach-
verbindung aufgebaut. Neben der Hilfe bei Unfällen kann BMW Assist auch bei Fahr-
zeugpannen oder sonstigen Funktionsstörungen verwendet werden. 

Analog dem OnStar System zeichnet sich BMW Assist durch folgende Funktionen aus:  

 Aussendung eines Notrufs – automatisch oder manuell 

 Übermittlung der exakten Fahrzeugposition 

 Benachrichtigung der Rettungsleitstelle oder Pannenhilfe 
 
Neben der Hilfe bei Notfällen umfasst das gesamte BMW ConnectedDrive Programm, 
gleich wie das OnStar Paket noch eine Vielzahl weiterer Servicefunktionen.   

 

Abbildung 25: Kosten für die Serviceleistungen von BMW 

Das Notrufsystem wurde von BMW bereits vor über 10 Jahren eingeführt und funktioniert 
gegenwärtig in 10 Ländern. 

http://www.bmw.com/com/de/insights/technology/connecteddrive/assist_1.html  

 

                                                      
69 BMW (2006). 
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I.3.3 Volvo On Call 
Auch Volvo verfügt über ein mit eCall vergleichbares System. Auf 
Knopfdruck kann über einen Operator von Volvo Hilfe angefordert werden. 
Auch hier wird mithilfe eines im Auto integrierten GPS die Position des 
Fahrzeuges weitergeleitet. Bei einem Unfall kann über den SOS-Knopf 
direkt Hilfe bei den Notrufstellen angefordert werden. Neben dem Auslö-

sen des Notrufs per Knopf wird der Notruf bei Volvo On Call – analog zum eCall – bei Un-
fällen zudem automatisch über Sensoren ausgelöst.70  

Kernstück des Volvo On Call Systems ist das im Fahrzeug integrierte Telefon. In diesem 
ist der GPS-Empfänger untergebracht, welcher die Fahrzeugposition verfolgt. Um in Kon-
takt mit einem Operator zu kommen, kann man die SOS-Taste oder die On Call-Taste 
drücken oder direkt die gewünschte Nummer über das Tastenfeld eingeben. Das Telefon 
und die integrierte Reserveantenne sind so konstruiert, dass sie den Kräften bei einem 
Unfall standhalten. Zudem sorgt eine Reservestromversorgung dafür, dass das On Call 
System auch unabhängig vom Zustand der Autobatterie weiterfunktioniert. 

Das System alarmiert automatisch die Einsatzzentrale von Volvo On Call sobald bei ei-
nem Unfall ein Airbag oder Gurtstraffer ausgelöst. Der Mitarbeiter in der Zentrale von 
Volvo On Call benachrichtigt dann die Rettungskräfte und die Polizei und gibt die Position 
des Fahrzeugs weiter. Das System funktioniert mit einer Genauigkeit von ca. 10 m. Ana-
log zum eCall versucht der Mitarbeiter in der Einsatzzentrale von Volvo On Call eine 
Sprachverbindung zum Fahrzeug aufzunehmen. 

 

Abbildung 26: Länder in denen Volvo On Call funktioniert 

Neben dem Auslösen von Notrufen dient Volvo On Call auch bei der Pannenhilfe. Durch 
das Drücken der neben der SOS Taste angebrachten On Call Taste kann eine Sprach-
verbindung zur Einsatzzentrale von Volvo On Call hergestellt und die Pannenhilfe organi-
siert werden. 

Analog zum On Star System in den U.S.A. bietet Volvo On Call ebenfalls weitere Dienst-
leistungen wie einen Einbruchsalarm, eine Fahrzeuglokalisierung sowie eine Türentriege-
lung per Telefon an. 

Von den 7651 im Jahre 2007 in der Schweiz verkauften Volvos, wurden 140 mit dem On 
                                                      
70 Volvo (2008). 

März 2009 67 



1237  |  Anhänge 

Call System ausgestattet. Im ersten Halbjahr 2008 (Stichtag 30.6.2008) wurden 35 von 
total 3659 in der Schweiz verkauften Volvos mit dem On Call System ausgerüstet. Dies 
entspricht einem Anteil von 1.8% im Jahre 2007 und 0.95% im ersten Halbjahr 200871. 

http://www.volvocars.com/intl/salesandservices/maintenance/oncall/Pages/defaultaspx 

 

I.3.4 Björn Steiger Stiftung (Deutschland) 
Die Björn Steiger Stiftung in Deutschland ist eine gemeinnützige Organisation, welche 
seit 1969 in der Entwicklung der deutschen Nothilfe tätig ist. Seit 1971 initiierte sie u.a. 
„den ersten Notarztwagen, Notruftelefone, Sprechfunk im Krankenwagen, die bundesweit 
einheitliche Notrufnummer 110/112, die Defibrillation durch Laienhelfer sowie die zivile 
Luftrettung“. 

2005 wurde die Björn Steiger Stiftung Service GmbH (BSS Service GmbH) gegründet, 
welche Lösungen wie die Ortung von Notrufen von Mobiltelefonen mittels der GPS-
Technologie entwickelt. Sie hat im Rahmen der Initiative „Life Services 112“ eine soft-
waregestützte Plattform zur Handy Ortung entwickelt und den Notrufstellen in Deutsch-
land gratis zur Verfügung gestellt. Durch die „LifeService 112“ Dienstleistung ist es mög-
lich einen Handynotruf sofort zu lokalisieren. Diese Dienstleistung entspricht der Lokali-
sierung der Notrufe (E112).72  

Im April 2008 hat die Björn Steiger Stiftung zudem das eCall Memorandum of Understan-
ding (MoU) unterzeichnet. 

www.steiger-stiftung.de/Kurzprofile.199.0.html. 

                                                      
71 Email vom 4.7.08 Volvo Cars Customer Service Schweiz. 
72 Björn Steiger Stiftung (2008).  
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II Zusätzliche Dienste 

Mehrwertsdienste für den eCall könnten darin bestehen, dass die Datenbanken der 
Dienstleister zusätzliche Informationen zur Kommunikation einbeziehen wie beispiels-
weise: 

 Persönliche Daten 

 Wer soll informiert werden (z.B. Verwandte, Arbeitgeber) 

 Informationen über die Gesundheit 

 Verträge mit Abschleppbetrieben 

 Informationen Versicherungen 
 
Dieses Datenset wird als full set of data (FSD) bezeichnet. PSAP benötigen jedoch kein 
FSD, da es nicht zu deren Aufgabenbereich gehört, Abschleppdienste oder Ver-
sicherungsunternehmen zu informieren. 

 

Abbildung 27: Mögliche voll eCall Architektur mit Mehrwertsdiensten73  

FSD 

FSD 

MSD MSD 

                                                      
73 eSafety support (2006) [2]. 
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III eCall Memorandum of Understanding (MoU) 

Das eCall Memorandum of Understanding (MoU) wurde von folgenden Parteien un-
terschrieben74: 

 
 Mitgliedsstaaten bzw. Stellen, welche einen Bezug zum Notrufwesen haben 

 Telekommunikationsbetreiber 

 Fahrzeughersteller 

 Andere Dienstleistungsanbieter im Auftrag der Öffentlichkeit  

 Versicherungsunternehmen 

 Automobilklubs  

 Die Driving Groups Informationsgesellschaft, Transport und Umwelt der Europäischen 
Kommission 

 Industrielle Partner (z.B. Gerätehersteller, Hersteller von Ortungstechnologien) 
 

                                                      
74 eSafety forum/eCall driving group (2004): Memorandum of Understanding for Realisation of Interoperable In-

Vehicle eCall. 
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Abbildung 28: Status der Unterzeichnung des MoU E112 und eCall in Europa (Stand 
24.6.08).75 
 

                                                      
75 eSafety support, 2008 [2] 
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IV Minimum Set of Data Version 1.0 
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V Aktueller Stand der Implementierung der 
Notrufnummern 112, E112, und eCall in den 
verschiedenen europäischen Staaten 

Im Folgenden werden Informationen zum Stand in einzelnen Staaten gegeben. Die In-
formationen stammen aus einem Fragebogen, welcher von den einzelnen Sitzungsteil-
nehmern der PSAP Sitzung vom 1. April 2008 in Brüssel im vornherein eingereicht wer-
den musste. Im Fragebogen wurden Fragen bezüglich der Implementierung und der Zu-
ständigkeit für die Notrufnummer 112, der PSAP Infrastruktur, der Lokalisierung der Mo-
bilfunkzelle sowie dem Stand bei der Implementierung von eCall gestellt.  

Finnland 
In Finnland werden die PSAPs vom Staat betrieben. Die einzelnen Feuerwehren und 
Rettungskräfte werden durch die einzelnen Verwaltungseinheiten betrieben. Bei einem 
Notruf 112 geht der Anruf direkt an den PSAP und nicht über dazwischen geschaltete 
Call Center, welche den Anruf weiterleiten. Der PSAP alarmiert die notwendigen Einhei-
ten. Gegenwärtig gibt es 15 PSAPs in Finnland. 

Die Lokalisierung (E112) der Notrufe, welche über ein Mobiltelefon getätigt werden, er-
folgt genau auf die Mobilfunkzelle. 

Finnland hat das eCall Memorandum of Understanding unterschrieben. Im Jahr 2008 
wird ein Pilotversuch durchgeführt, bei dem ein PSAP Simulator zu Schulungszwecken 
betrieben wird. Die Infrastruktur zur Verarbeitung von eCalls soll im Jahre 2009 bereitste-
hen. 

Griechenland 
In Griechenland liegt die Verantwortlichkeit für die Notrufnummer 112 auf nationaler Ebe-
ne. Die Rettungskräfte können entweder direkt (Polizei 100, Feuerwehr 199, Notarzt 166, 
Küstenwache 108) oder über ein Call Center (112) alarmiert werden. Im ganzen Land 
gibt es ein PSAP Call Center in Athen, welches die Notrufe 112 an die jeweiligen Ret-
tungskräfte weiterleitet. 

Die Lokalisierung (E112) erfolgt über die „Pull Methode“ anhand der Daten der Mobilfunk-
betreiber. 

In Griechenland gibt es noch keine Umsetzungspläne für eCall. Die Einführung von eCall 
in Griechenland hängt von der Fertigstellung der Standardisierung und der Verfügbarkeit 
der Hardware/Software ab. 

Italien 
In Italien liegt die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 auf nationaler Ebene. Die 
PSAP verarbeiten die Notrufe und leiten sie nicht bloss weiter. In Italien gibt es 512 
PSAPs. 

Die Lokalisierung der Notrufe (E112) erfolgt automatisch durch das Kontaktieren der Mo-
bilfunkbetreiber über das zentralisierte „CED Interforze“ System. 

Italien hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) bereits unterzeichnet. Ein 
eCall Pilotversuch ist in der Provinz Salerno Ende 2008 geplant. Der Zeitpunkt der Ein-
führung von eCall in Italien hängt stark von der Standardisierung ab. 
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Litauen 
In Litauen liegt die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 auf nationaler Ebene. Die 
Verbindung zu den Notrufdiensten erfolgt direkt oder über ein Notruf-Call Center in Vilni-
us. Die PSAP behandeln die Notrufe.  

Gegenwärtig gibt es in Litauen ca. 180 PSAP. Nach der Umstrukturierung werden es 
noch vier sein. 

Die Lokalisierung der Notrufe (E112) funktioniert in Litauen noch nicht. Ende Mai 2008 
sollte die Lokalisierung mittels Push/Pull Technologie möglich sein. 

Litauen hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Es gibt keine 
Pilotprojekte zur Einführung von eCall. Die Implementierung von eCall ist im Jahre 2013 
geplant. 

Luxemburg  
Die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 liegt in Luxemburg auf nationaler Ebene. Der 
PSAP behandelt die Notrufe und leitet sie nicht bloss weiter. Es gibt einen PSAP in Lu-
xemburg welcher von der „Administration des Services de Secours“ betrieben wird, wel-
che dem Innenministerium unterstellt ist.  

Zur Lokalisierung der Notrufe über ein Mobiltelefon dient die Mobilfunkzelle. Es wurde 
versucht, die Lokalisierung zu verbessern, allerdings scheiterten die Vorhaben aus öko-
nomischen Gründen. 

Luxemburg hat das eCall Memorandum of Understanding noch nicht unterzeichnet. Der 
Grund dafür liegt darin, dass keine ausreichenden Ressourcen vorhanden sind, um ein 
Pilotprojekt durchzuführen. Sobald die kompletten technischen Spezifikationen zu eCall 
vorhanden sind, soll das Budget für einen Pilotversuch beantragt werden. Ab diesem 
Zeitpunkt würde es 2-3 Jahre dauern, bis eCall in Betrieb genommen wird. 

Norwegen 
In Norwegen haben die Einwohner einen direkten Zugang zu den Notrufstellen. Die Not-
rufnummer 112 geht direkt zur Polizei. Die Notrufnummer 110 zur Feuerwehr und die 113 
zur Sanität. Die Verantwortung für die Notrufnummer 112 liegt auf nationaler Ebene bei 
der Polizeidirektion und den Untereinheiten. 

In Norwegen gibt es 27 Polizei, 27 Feuerwehr und 21 PSAP der Sanität. 

Zur Lokalisierung der Notrufe (E112) über ein Mobiltelefon dient die Mobilfunkzelle.  

Norwegen hat das Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. In Norwegen 
bestehen gegenwärtig keine Pläne für eCall Pilotprojekte. Es gibt auch keinen Zeitplan 
zur eCall Umsetzung. Es wird jedoch die Entwicklung auf internationaler Ebene mit-
verfolgt. 

Portugal 
Die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 liegt in Portugal auf nationaler Ebene. Die 
PSAP leiten die Notrufe zu den jeweiligen Notrufdiensten weiter. Gegenwärtig gibt es 18 
PSAPs auf dem Festland, drei auf den Azoren und einen auf Madeira. 

Die PSAPs erhalten automatisch Lokalisierungsdaten aufgrund der Mobilfunkzelle, in 
welcher ein Notruf (E112) von einem Mobiltelefon aus ausgelöst wird. 

Portugal hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Die Einfüh-
rung von eCall in Portugal hängt von der EU Direktive ab. Ein eCall Pilotprojekt ist bereits 
geplant. Die Infrastruktur zur Einführung von eCall soll Mitte 2009 vorhanden sein. 

 

März 2009 103 



1237  |  Anhänge 

Schweden 
In Schweden liegt die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 bei SOS Alarm AB einer 
nationalen PSAP Organisation. SOS Alarm gehört der Regierung und den Verwaltungs-
einheiten in Schweden. 

In Schweden gibt es 18 regionale PSAPs. Die regionalen PSAPs sind über ein Netzwerk 
mit einem grossen virtuellen Call Center vernetzt. Die regionalen PSAPs befinden sich oft 
bei den Rettungskräften und arbeiten während einem Einsatz eng mit ihnen zusammen. 

Wenn gewünscht, kann der Notrufempfänger automatisch die Lokalisierung des Notrufes 
anfordern. 

Schweden hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Allerdings 
gibt es Bedenken im Hinblick auf Fragen der Finanzierung und des Business Modells der 
PSAPs. Vor der Durchführung eines Pilotprojektes muss die Standardisierung ab-
geschlossen und bestätigt werden. 

Slowakei 
In der Slowakei liegt die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 auf regionaler Ebene. 
Die PSAPs leiten die Notrufe weiter (Sanität, Polizei und Feuerwehr) und übernehmen 
eine Koordinationsfunktion bei grossen Ereignissen. 

In der Slowakei gibt es acht regionale PSAPs. 

Die Lokalisierung bei Notrufen von Mobiltelefonen (E112) funktioniert bei Mobiltelefonen 
der grossen Mobilfunkbetreiber im Land (Orange & T-Mobile). Die Lokalisierung der Not-
rufe vom dritten Mobilfunkbetreiber im Land (O2 Telefonica) funktioniert noch nicht. 

Die Slowakei hat das Memorandum of Understanding (MoU) am 13. Juni 2008 unter-
zeichnet. In der Slowakei sind operationelle eCall Tests geplant. Die PSAP Infrastruktur 
sollte Mitte 2009 vorhanden sein (nachdem die relevanten Standards bekannt sein wer-
den). 

Slowenien 
In Slowenien liegt die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 bei den Regionen. Die re-
gionalen PSAP leiten die Notrufe weiter oder bearbeiten sie direkt, je nach Ausmass des 
Vorfalls. 

In Slowenien gibt es für jede der 13 Regionen einen PSAP. 

Zur Lokalisierung der Notrufe (E112) über ein Mobiltelefon dient in Slowenien die Mobil-
funkzelle.  

Slowenien hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Es sind 
Pilotprojekte geplant. 

Spanien 
Die Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 liegt in Spanien auf regionaler Ebene bei den 
autonomen Regionen. Die PSAP bearbeiten Notrufe oder leiten sie weiter. 

In Spanien gibt es in jeder der 17 autonomen Regionen einen PSAP. 

Zur Lokalisierung der Notrufe (E112) über ein Mobiltelefon dient die Mobilfunkzelle.  

Spanien hat das Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Die Umsetzung 
von eCall Pilotprojekten ist noch nicht geregelt. Es ist noch Koordination zwischen den 
einzelnen autonomen PSAPs notwendig. Die Einführung von eCall ist im zweiten Quartal 
des Jahres 2009 geplant. 
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Tschechien  
In Tschechien liegt Zuständigkeit für die Notrufnummer 112 auf nationaler Ebene. Der 
Zugang zu den Notrufdiensten erfolgt direkt oder via ein vermittelndes Call Center 
(PSAP). Es gibt gegenwärtig 14 PSAPs in Tschechien. 

Die Lokalisierung der Notrufe (E112) wird durch die Mithilfe des Mobilfunk-
netzwerkbetreibers automatisch sichergestellt. 

Tschechien hat das eCall Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet und hat 
bereits einen eCall Pilotversuch erfolgreich durchgeführt. Der Aufbau der für das Emp-
fangen der eCalls notwendigen Infrastruktur ist nach der Standardisierung durch die Eu-
ropäische Union vorgesehen. 

Ungarn 
Ungarn ist mit der Implementierung des 112 Notrufsystems beschäftigt. Die Zuständigkeit 
soll auf nationaler Ebene liegen. Geplant ist, dass das System am 1.12.2008 im Betrieb 
genommen wird.  

Die Lokalisierung der Notrufe (E112) über die Mobilfunkzelle ist ebenfalls ab der Inbe-
triebnahme des Systems geplant. 

Ungarn plant ein einziges 112 Call Center am 1.7.2009 in Betrieb zunehmen. Ab diesem 
Moment soll das Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet werden, voraus-
gesetzt die technologischen Voraussetzungen sind gegeben. Die Einführung von eCall in 
Ungarn ist ein Jahr nach der Inbetriebnahme des 112 Call Centers geplant, es besteht 
jedoch noch Unsicherheit in Bezug auf die Schnittstellen. 
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VI EU Dokumente  

Die folgenden EU Dokumente sind für die Thematik des eCalls von Relevanz: 

 Entscheidung des Rates vom 29. Juli 1991 zur Einführung einer einheitlichen europäi-
schen Notrufnummer (91/396/EWG) . 

 

 Richtlinie 2002/22/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen 
und -diensten (Universaldienstrichtlinie). 

 Richtlinie 2002/58/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommuni-
kation). 

 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr. 

 

 Empfehlung der Kommission vom 25. Juli 2003 zur Übermittlung von Angaben zum 
Anruferstandort in elektronischen Kommunikationsnetzen an um Standortangaben er-
weiterte Notrufdienste. K(2003) 2657 endgültig. 

 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: Neue Impulse für eCall – ein Akti-
onsplan. KOM(2006) 723 endgültig.  

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: über die Initiative „Intelligentes Fahr-
zeug“: „Sensibilisierung für die Bedeutung der IKT für intelligentere, sicherere und 
sauberere Fahrzeuge“. KOM(2006) 59 endgültig. 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: Verbreitung des eCall-Systems unter 
den Bürgern. KOM(2005) 431 endgültig. 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: Informations- und Kommunikations-
technologien für sichere und intelligente Fahrzeuge. KOM(2003) 542 endgültig. 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: Europäisches Aktionsprogramm für 
die Strassenverkehrssicherheit. Halbierung der Zahl der Unfallopfer im Strassen-
verkehr in der Europäischen Union bis 2010: eine gemeinsame Aufgabe. KOM(2003) 
311 endgültig. 

 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften: Weissbuch: Die europäische Ver-
kehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft. KOM(2001) 370 endgültig. 

 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften (2007): Sicherheit im Straßenverkehr. 

 Kommission der europäischen Gemeinschaften (2005): Bordeigenes Notrufsystem 
„eCall" (Zweite eSafety-Mitteilung) http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l31103a.htm 
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VII Schweizerische Gesetzgebung zur Leitweg-
lenkung und Standortidentifikation von 
Notrufen 

Nach den technischen & administrativen Vorschriften betreffend der Leitweglenkung und 
Standortidentifikation von Notrufen, SR 784.101.113/1.3., Ausgabe 10 des Bundesamtes 
für Kommunikation, hat die „Standortidentifikation zu einem Notruf aus einem Mobilfunk-
netz für die Nummern 112, 117, 118, 144 sowie in der ersten Phase auch für die Nummer 
1414 (REGA) zu erfolgen“. 

 

  

Abbildung 29: Systemübersicht Standortidentifikation beim Mobilfunk76 

Hierbei werden die ermittelten Informationen vom Location Server (LS) zur von der Kon-
zessionärin der Grundversorgung betriebenen zentralen Stelle übermittelt. Die Konzessi-
onärin der Grundversorgung hinterlegt bei Notrufen die vom jeweiligen Mobilfunknetz ge-
lieferten Daten zur Identifikation des Aufenthaltsgebiets des oder der Anrufenden in die-
ser zentralen Stelle während vier Stunden und macht diese den zuständigen Notrufdiens-
ten mittels eines Abfrageverfahrens unter Verwendung der CLI (calling line identification) 
zugänglich. 

Eine allfällige Aufbereitung der in der zentralen Zugriffsstelle hinterlegten Daten in ein 
anderes Format (z.B. Strassenname, Hausnummer oder eine GIS Darstellung) hat durch 
die Notruforganisation selbst zu erfolgen.  

Nach Ablauf der Hinterlegungszeit von vier Stunden sind alle Einträge eines Mobilteil-
nehmers in der Datenbank wieder zu löschen. 

Die Details zur Bereitstellung sowie der Betrieb und die Pflege der Schnittstelle zwischen 
den Mobilfunkanbietern und der Konzessionärin der Grundversorgung sind mittels Inter-
konnektionsverfahrens nach Art 11 des Fernmeldegesetzes (FMG) festzulegen. 

                                                      
76 Bundesamt für Kommunikation BAKOM (2007) [1], S. 18. 
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Für die Schnittstelle zwischen der zentralen Stelle und den Notrufsdiensten sind folgende 
Anforderungen zu berücksichtigen (BAKOM, 2007): 

 Benutzerkennung und Anmeldung: Der Dienst Standortidentifikation von Notrufern aus 
dem Mobilfunknetz steht nur den Notrufdiensten zur Verfügung. Die Konzessionärin 
der Grundversorgung hat angemessene Massnahmen zum Schutz gegen Zugriffe 
Dritter zu treffen.  

 

 Abfrage Standort eines Notrufers oder einer Notruferin: Anfragen bezüglich eines Not-
rufers oder einer Notruferin aus einem Mobilfunknetz werden durch ein entsprechen-
des Suchargument (not_mob) gekennzeichnet. Als Suchkriterium dient die vollständi-
ge MSISDN (+41 79 123456).  

 

 Zu liefernde Informationen: Alle Angaben müssen eine entsprechende Feldkennung 
besitzen, um eine maschinelle Weiterverarbeitung auf Seiten der Notrufdienste zu er-
möglichen. Im einzelnen sind folgende Daten über den Notrufer bereitzustellen:  
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Standortbeschreibung Ausgabe ist verpflichtend  

 
 Zeit der Standortbestimmung  

 
 Schätzbereich (mindestens eine Angabe)

 
 

 

o X-, Y-Koordinaten des Ellipsenmittelpunkts (Geschätzte Län-

gen-/Breitenkoordinaten im WGS84 Format)  

 

o Angabe des möglichen Aufenthaltsbereichs:  

 

o Ellipse: Richtungswinkel, Längenradius (Major Axis 

R1), Breitenradius (Minor Axis R2) 

 

o Kreis: Radius (R1=R2) 

 

Zusätzliche Angaben Ausgabe ist optional  

 
 Bewegungsrichtung (bei beweglichem Objekt)  

 
 Geschwindigkeit (bei beweglichem Objekt)  

 
 Güte der Messung   

 Caller location (Address_line) gemäss mit Name der Basisstation, 
über die der Notruf erfolgt (freier Text)  

 

Optionale Informationsfelder gemäss ETSI, die auf der Schnittstelle vorzusehen sind, 

derzeit aber noch ungefüllt bleiben:  

 

Name Teilnehmer dieses Feld ist syntaktisch in Analogie vorzusehen, bleibt 

aber ohne Inhalt CLI (MSISDN) Ausgabe ist verpflichtend  
Abbildung 30: Zu liefernde Daten über den Notrufer 
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VII.1.1 Fernmeldegesetz 
Relevanter Artikel aus dem Fernmeldegesetz (FMG) vom 30. April 1997 (Stand am 1. Ap-
ril 2007) für die Notrufnummer 112 und die Leitweglenkung. 
 
Art. 20 Zugang zum Notruf 
 
Anbieterinnen von Diensten der Grundversorgung haben den Zugang zu den Notrufdiensten 
so einzurichten, dass der Standort der Anrufenden identifiziert werden kann. 
 

VII.1.2 Schweizerische Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) 
Relevante Artikel aus der Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) vom 9. März 2007 
(Stand am 1. April 2007) für die Notrufnummer 112 und die Leitweglenkung: 
 
 
Art. 27 Zugang zu den Notrufdiensten 
 
1 Der Zugang zu den Notrufdiensten (Nummern 112, 117, 118, 143, 144 und 147) 
muss von jedem Telefonanschluss, einschliesslich öffentlicher Sprechstellen, 
gewährleistet sein. Der Zugang zu den Nummern 112, 117, 118, 144 und 147 muss 
unentgeltlich und ohne Benutzung eines Zahlungsmittels (Münzen oder Karten) 
möglich sein. Für die Nummer 143 können eine Pauschalgebühr von 20 Rappen 
sowie der Zuschlag nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c erhoben werden. 
2 Die Anbieterinnen von Satellitenmobilfunkdiensten der Grundversorgung, denen 
die Internationale Fernmeldeunion Adressierungselemente zugewiesen hat, müssen 
nur den unentgeltlichen Zugang zur Nummer 112 gewährleisten. 

 
 

Art. 28 Leitweglenkung der Notrufe 
 
Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes müssen die Leitweglenkung der 
Notrufe zu den zuständigen Alarmzentralen (Nummern 112, 117, 118, 143, 144 und 
147) sicherstellen. 

 
 

Art. 29 Standortidentifikation bei Notrufen 
 
1 Soweit es die gewählte Technik zulässt, muss die Standortidentifikation der Anrufenden 
für die Nummern 112, 117, 118 und 144 online gewährleistet sein. Dies gilt 
auch für Kundinnen und Kunden, die auf einen Eintrag im öffentlichen Verzeichnis 
verzichtet haben. Auf Gesuch hin kann das BAKOM weitere ausschliesslich für 
Notrufdienste der Polizei, der Feuerwehr sowie der Sanitäts- und Rettungsdienste 
bestimmte Nummern bezeichnen, bei denen diese Standortidentifikation zu garantieren 
ist. Es publiziert die Liste dieser Nummern. 
2 Die Grundversorgungskonzessionärin betreibt, in Zusammenarbeit mit den übrigen 
Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes und zu Gunsten der Alarmzentralen, 
einen Dienst zur Standortidentifikation aller Kundinnen und Kunden von Diensten 
der Grundversorgung. Dieser Dienst muss auch für Alarmzentralen zugänglich sein, 
die nicht bei der Grundversorgungskonzessionärin angeschlossen sind. Bei mehreren 
Grundversorgungskonzessionärinnen kann die ComCom eine unter ihnen zum 
Betrieb des Dienstes zur Standortidentifikation verpflichten. 
3 Die Zusammenarbeit zwischen der Grundversorgungskonzessionärin und den 
übrigen Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes richtet sich nach den in 
Artikel 54 festgelegten Grundsätzen der Kostenorientierung. Die Anbieterinnen des 
öffentlichen Telefondienstes tragen die Investitions- und Betriebskosten für das 
Anbieten der Standortidentifikation von Notrufen. Sie dürfen diese Kosten nicht auf 
die Alarmzentralen umwälzen. 
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Art. 30 Besondere Bestimmungen über Notrufe 
 
1 Solange bei der Sprachübermittlung über Internet-Protokoll die korrekte Leitweglenkung 
und Standortidentifikation technisch nicht für jeden Standort möglich ist, 
muss diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort 
aus gewährleistet sein. Die Anbieterinnen stellen sicher, dass die Kundinnen 
und Kunden über diese Einschränkung informiert werden und deren Kenntnisnahme 
ausdrücklich bestätigen. Sie machen diese darauf aufmerksam, dass für 
Notrufe von anderen Standorten aus wenn immer möglich ein dazu geeigneteres 
Kommunikationsmittel verwendet werden soll. 
2 Soweit es die gewählte Technik zulässt, dürfen in ausserordentlichen Lagen Notrufe 
nicht unterbrochen werden durch die prioritäre Behandlung des zivilen Fernmeldeverkehrs 
von Kundinnen und Kunden, die in solchen Lagen wichtige Aufgaben 
zu erfüllen haben. 
3 Das BAKOM kann technische und administrative Vorschriften über die Leitweglenkung 
und die Standortidentifikation der Notrufe erlassen. 
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VIII Schweizerische Gesetzgebung zum 
Verkehrsmanagement 

In der Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 sind die Zuständigkei-
ten bezüglich Verkehrsmanagements geregelt. 
 
Art. 51 Zuständigkeit des ASTRA 
1 Das ASTRA ist zuständig für das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen. Es betreibt 
den Verkehrsdatenverbund und die Verkehrsmanagementzentrale und sorgt für die Verkehrsin-
formation für die Nationalstrassen. 
2 Sofern die Sachlage es erfordert, koordiniert es seine Massnahmen mit den Nachbarstaaten. Es 
informiert diese über besondere Verkehrssituationen auf den Nationalstrassen. 
3 Es kann diese Aufgaben ganz oder teilweise an Kantone, von diesen gebildete Trägerschaften 
oder Dritte übertragen. 
4 Es erlässt Weisungen, welche Verkehrsdaten die Kantone zu melden haben. 
5 Es kann Einrichtungen, die dem Verkehrsmanagement dienen (z.B. Informationstafeln), auch auf 
Nebenanlagen erstellen. 
 
Art. 52 Verkehrsmanagementpläne der Kantone 
1 Die Strassen, für die die Kantone Verkehrsmanagementpläne zu erstellen haben, sind in Anhang 
3 bezeichnet. 
2 Das UVEK kann Anhang 3 bei geänderten Verhältnissen anpassen. 
3 Die Kantone erstellen die Verkehrsmanagementpläne nach den Vorgaben des ASTRA und rei-
chen sie diesem zur Genehmigung ein. 
4 Die Kantone setzen die in den vom ASTRA genehmigten Verkehrsmanagementplänen vorgese-
henen Massnahmen um. 
 
Art. 53 Anordnungen der Polizei an die Verkehrsmanagementzentrale 
Die Verkehrsmanagementzentrale hat Massnahmen der Polizei in Fällen nach Artikel 3 Absatz 6 
SVG zur Verkehrsleitung oder Verkehrssteuerung auf Nationalstrassen umzusetzen. 
 
Art. 54 Vollzug 
Soweit der Vollzug nicht dem UVEK übertragen ist, vollzieht das ASTRA diese Verordnung und 
erlässt Weisungen. 
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Internet-Links 

Links zu europäischen eCall Projekten: 

Organisation / Land Bemerkungen Link 

E-MERGE Vorgänger von GST Re-
scue. 

www.e-merge.org  

GST Rescue Teil des von der EU 
finanzierten Projektes 
GST (Global System for 
Telematics). 

www.gstforum.org/en/subprojects/resc
ue/about_gst_rescue/about_gst_rescue
.htm  

ERTICO Public private Partner-
ship, welche sich mit 
der Entwicklung und 
Einführung von intelli-
genten Transportsyste-
men (ITS) beschäftigt. 

www.ertico.com 

Europäische Kommission   www.esafetysupport.org/en/ecall_toolb
ox/ 

ADAC Allgemeinger Deutscher 
Automobil-Club. 

www.adac.de/Verkehr/sicher_unterweg
s/ecall/default.asp 

 

Links zu Regierungs- bzw. Nationalen Seiten:  

Organisation / Land Bemerkungen Link 

Finnland Informationen zu eCall 
Pilotprojekten, sowie 
Kosten-Nutzenab-
schätzungen. 

www.ecall.fi/indexe.html  

Österreich Informationen zum 
eCall Pilotversuch 2006. 

www.e-call.at 

 

Links zu kommerziellen Anbietern:  

Organisation / Land Bemerkungen Link 

BWM, Deutschland Informationen BMW 
ConnectedDrive (ehe-
mals BMW Telematik). 

www.bmw-
telematik.de/frame/ass_06b.htm  

Volvo, Schweden Informationen zum 
bestehenden automati-
schen Notrufsystem On 
Call von Volvo. 

www.volvocars.com/de-
CH/salesandservices/maintenance/Pag
es/VolvoOnCall.aspx 

Mercedes-Benz, 
Deutschland 

Informationen zum 
bestehenden automati-
schen Notrufsystem von 
Mercedes. 

www.teleaid.com/index.html  

GM, USA & Kanada Notrufsystem für U.S.A. 
und Kanada von Gene-
ral Motors. 

www.onstar.com 

ATX  Hauptkonkurrent von 
OnStar. 

www.atxg.com 
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Links zum Memorandum of Understanding aus dem Kapitel III auf Seite 70: 

Organisation / Land Bemerkungen Link 

Memorandum of Under-
standing (MoU) for Re-
alisation of Interoperable 
In-Vehicle eCall 

Informationen zu eCall 
Pilotprojekten, sowie 
Kosten-Nutzenabschätz-
ungen. 

http://ec.europa.eu/information_societ
y/activities/esafety/doc/esafety_forum/
invehicle_ecall_mou.pdf 

 

Unterschriftenliste (MoU) Alle Parteien, die das 
Memorandum of Under-
standing (MoU) unter-
schrieben haben (Status 
24. Juni 2006). 

 

http://ec.europa.eu/information_societ
y/activities/esafety/doc/esafety_library
/mou/list_of_signatures_mou.pdf 

 

114 März 2009 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


1237  |  Grundlagen für eCall in der Schweiz 

März 2009 115 

Abkürzungen 

Begriff Bedeutung 

112 EU-weite Notrufnummer 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

ACN Automated Collision Notification/Automatisches Unfallnotrufsystem 

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BAKOM Bundesamt für Kommunikation 

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

CEN Europäisches Komitee für Normung  

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

CHF Schweizer Franken 

DG Driving Group/Fördergruppe 

E112 Location enhanced emergency call/standortbezogene Erweiterung der 112 

Um Standortangaben erweiterte Notrufdienste. Nach neuem Recht sind alle Mo-
bilfunk- und Festnetzbetreiber seit Juli 2003 verpflichtet, bei allen Notrufen An-
gaben zum Anruferstandort zur Verfügung zu stellen. 

eCall Von einem Fahrzeug aus abgesetzter Notruf. Bordgestützte, auf der E-112-
Struktur basierende Notrufe enthalten genaue Standortangaben sowie weitere 
sicherheitsrelevante Informationen, die an die Notrufzentralen weitergeleitet 
werden. 

€ Euro  

EC European Community/Europäische Gemeinschaft (EG) 

ECC Electronic Communication Committee/Ausschuss für elektronische Kommunikati-
on 

ECDG eCall Driving Group 

EEC European Economic Community/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 

EERP European eCall Roll out Platform 

EFTA European Free Trade Association 

EK Expertenkommission 

ERG European Regulators Group for electronic communications networks 

ERTICO European Road Transport Telematics Implementation Coordination Or-
gan/europäische nicht ertragsorientierte, public private partnership (PPP). Verei-
nigung mit dem Ziel der Förderung ITS-basierter Systeme und Dienste. 

ETSI European Telecommunications Standards Institute/Europäisches Institut für 
Telekommunikationsnormen 

EU 25 EU Mitgliedsstaaten im Jahre 2004 (25 Staaten) 

FDV Schweizerische Verordnung über Fernmeldedienste 

FK Fachkommission 

FMG Fernmeldegesetz 

FSD Full set of data/ von einem Diensteanbieter werden, basierend auf zusätzlichen 
Daten – den sogenannten erweiterten Daten (Full Set of Data, FSD) – zusätzliche 
fahrzeug- und personenbezogene Daten übermittelt. 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile Communications 
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Begriff Bedeutung 

ICT Information and Communication Technology/ Informations- und Kommunikati-
onstechnologien 

KKPKS Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 

MEP Member of the European Parliament/Mitglied des europäischen Parlamentes 

MNO Mobile Network Operator/Mobilfunkgesellschaft 

MoU Memorandum of Understanding (Absichtserklärung) 

MSD Minimum Set of Data/Mindestdatenset 

NERP National eCall Roll out Platform 

ÖMATC Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club 

PPP Public Private Partnership/kooperatives Zusammenwirken von Hoheitsträgern mit 
privaten Wirtschaftssubjekten 

PSAP Public Safety Answering Point/Notrufzentrale für die Entgegennahme von Notru-
fen aus dem festen und mobilen Telefonnetz 

RERP Regional eCall Roll out Platforms 

SIM Subscriber Identity Module/Chipkarte im Mobiltelefon, zur Identifikation des 
Nutzers im Netz 

SP Service provider/Dienstanbieter 

SPTK Schweizerische Polizeitechnische Kommission 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USSD Unstructured Supplementary Service Data  

VM Verkehrsmanagement 

VMZ-CH Verkehrsmanagement-Zentrale Schweiz 

VSS Schweizerischer Verband der Strassen und Verkehrsfachleute 

WG Working Group 
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Verzeichnis der neusten Berichte der 
Forschung im Strassenwesen 

Bericht-Nr. Projekt Nr. Titel Datum

1210 VSS 2005/915 Organisatorische und rechtliche Aspekte des 2007
Mobility Pricing
Aspects organisationnels et juridiques du Mobility
Pricing

1211 VSS 1998/192 Minikreisel 2008
Mini-giratoires

1212 VSS 2007/501 D-A-CH - Forscungsprojekt Nutzungszeiten 2007
offenporiger Asphaltdeckschichten
D-A-CH - Projet de recherche
Durabilité des revêtements en enrobé drainant

1213 VSS 2002/706 NAVAROU Potentiel d'utilisation des données 2008
routières de la navigation automobile pour l'entretien
routier
Potenzial der Nutzung von Fahrzeugnavigationsdaten
für das Strassenverkehrsmanagement

1214 VSS 2004/901 Darstellung und Verwendung von Verkehrssignalen 2007
in Strassendatenbanken
Implementation and use of traffic signs in road 
databases

1215 VSS 2000/456 Bewirtschaftungssysteme für Parkierungsanlagen 2008
Concepts de gestion et d'exploitation d'installations
de stationnement

1216 VSS 1998/195 Für Motorfahrzeuge und leichte Zweiräder befahrbare 2008
und für den Füssgängerverkehr ganz oder teilweise
zugängliche Streifen in der Mitte der Fahrbahn
(Mehrzweckstreifen)
Voies de circulation en milieu de chaussée destinées
au trafic motorisé et au trafic des deux-roues légers,
partiellement ou entièrement accessibles au trafic 
des piétons (voies à affectation variable)

1217 SVI 2006/001 Forschungspaket "Güterverkehr", 2008
Initialprojekt "Bestandesaufnahme und 
Konkretisierung des Forschungspakets"
Paquet de recherche "transport de marchandises",
projet initial "inventaire et concrétisation du paquet
de recherche"

1218 VSS 1999/271 Querungen für den Fuss- und leichten Zweiradverkehr 2008
Traversées à l'usage des piétons et des deux-roues
légers 

1220 VSS 2005/910 Mobility Pricing 2007
Synthesebericht
Mobility Pricing
Rapport de Synthèse  
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Bericht-Nr. Projekt Nr. Titel Datum

1222 SVI 2004/074 Freizeitverkehr innerhalb von Agglomerationen 2008
Trafic de loisirs dans les agglomérations 

1223 VSS 2003/302 Auswirkungen und Massnahmen im HVS-Netz 2008
bei Rampenbewirtschaftung
Répercussions et mesures sur le réseau des routes 
principales en présence d'une gestion des rampes 

1224 VSS 1999/276 Filler - Influence des phyllosilicates pour l'utilisation 2008
dans la construction routière
Füller - Einfluss von Schichtsilikaten für die 
Verwendung im Strassenbau

1225 SVI 1999/328 Gesetzmässigkeiten des Anlieferverkehrs 2008
Caractéristiques du transport de livraison 

1226 ASTRA 2003/007 Kommunale Strassennetze in der Schweiz: Formen 2008
neuer Public
Private Partnership (PPP) -
Kooperationen für den Unterhalt
Réseaux routiers communaux en Suisse: 
Formes de nouveaux partenariats publics-privés (PPP)-
coopérations pour l'entretien

1227 VSS 2004/601 Umweltbauabnahme (UBA) 2008
Réception environnementale des travaux (RET) 

1228 SVI 2001/508 Mobilitätsmuster zukünftiger Rentnerinnen und 2008
Rentner:
eine Herausforderung für das Verkehrssystem 2030? 
Mobilité des futurs retraités - un défi pour le 
système des transport en 2030?

1229 SVI 2004/081 Modal Split Funktionen im Güterverkehr 2008
Fonctions de répartition modale pour le trafic de 
marchandises

1230 SVI 2004/090 Monitoring und Controlling des Gesamtverkehrs in 2008
Agglomerationen
Monitoring et controlling de l'ensemble du trafic dans 
les agglomérations

1231 SVI 2004/045 Mobilitätsmanagement in Betrieben- 2008
Motive und Wirksamkeit
Gestion de la mobilité dans les entreprises- 
motifs et efficacité

1232 ASTRA 2005/008 Low Power Wireless Sensor Network for Monitoring 2009
Civil Infrastructure
Drahtloses Sensornetzwerk zur Infrastrukturüberwa- 
chung

1233 ASTRA 2000/420 Unterhalt 2000 2009
Forschungsprojekt FP2
Dauerhafte Komponenten
bitumenhaltiger Belagsschichten
Components durables des couches bitumineux 

1235 VSS 2004/711 Forschungspaket 2008
Masssnahmenplanung im
EM von Fahrbahnen
Standardisierte Erhaltungsmassnahmen 
Mesures d'entretiens standardisées
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